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Skizze eines Ablaufs 

/. 

Wie jedes Jahr im Dezember, so griff auch im Dezember '931 der Vorsilzendc des 
Deutschen Richterbundes (DRB)'. Senatspräsidenc am Reichsgericht Kar! Lin?, zur 

Feder, um das übliche Ncujahrsgrußwort für dieJanuar.lllsgabe der Deutschen Rich­
terzeitung zu verfassen . Für Linz war klar : Auch J 933 würde - wie alle Jahre seit 

dem Ende der Monarchie - ein schweres Jahr für den DRB und seine rund, 3 000 

Mitglieder' werden. Grau in grau war denn auch das Bild, das Linz in seinem Gruß­
wOrt' vom kommenden Jahr zeichnete. Auch [933 werde die Sorge um das tiglichc 
Brot vorherrschen. An die Befriedigung kultureller Bedürfnisse sei überhaupt nicht 
zu denken . Auch auf beruflichem Feld sah Ljnz Schwierigkeiten voraus. Die Justiz 

sei mit Arbeit überlastet und leide unter dem Fehlen zureichender Arbeitsminei; 
nicht einmal Gesetzestexte und Erläuterungsbücher seien in genügender Anzahl 
vorhanden . ~ Auch sons[u, fuhr Linz fort, »geschieht manches, was dem Ansehen der 

Gerichte und der Richter nicht förderlich isr. Sicher ist es einer geordneten Rechts­
pflege nicht dienlich und der Achtung vor dem Gesetze abträglich, wenn 
Amnestien" wie jetzt wieder, sich in gewissen kurzen Zeiträumen wiederholen und 

jedes gerichtliche Strafurteil mit einer Art kassatorischer Klause! behaftet ist. Dieses 
Bedenken hat man auch im ReichS!age nicht verkannt; es scheint aber, als ob die 

Bindungen der Parteien stärker gewesen seien als diese richtige Erkenntnis . ~ Ganz 
verbitten: war Linz über die Kricik an Gerichtsurteilen von seiten poÜtischer Par­
teien: »Daß ein Richter aufgrund der TerrornotverordnungS pflichtgemäß scharfe 
Strafen erkannt hae, mache ihn zum Blucrichter, sein Urteil zum Schand urteil.' ... 
Eine Umwenung aller juristischen Werte, allerdings keine Aufwertung. Es müßee 

außerordentlich interessant sein, einmal in dem Sinne Recht zu sprechen, in dem die 
Parteien es gesprochen haben möchten, und dann zu hören, was sie nun dazu zu 
sagen hanen .« Vollends empört war Karl Linz über den SPD-Abgeordneten Ma-

., Ich d. nke HOrTn Mmlsreriald irigenl<n H,,,ld Kirenn", Bonn, [ur Helfe und Kririk. 
I Der D~uts<:he Richl.rbund enlsIlnd "'" .. JlnU~r 19~ durch ZuS>mmenschluß von 17 Rteh •• rv .. eini­

gungen. Si,>: Leipzig. Ziel des Bundes: Forderung von Gesuzg<bung und Recht>pfl"ße. W,hrnehmung 
rechtlicher uod winseh,ldichcr Berufs- und S,<tlIdcsinlcreS5C"n d .. d.u<Schen Rieh,,", und S",",n­
wälle. 

1 Z.htenlng.be filr '9)1 n,ch: Der Groß<: Broc kh~u,. ,\. Aufi1g~ '933. 
) Kar! Li,,>:, Zum neum Jabr.!. DI\JZ 19}}. t H. 
4 Gemeint iSl d:.s Ge,.I" über Str:tff,eih<il vom .0. Dezember 19)1 (RGBI. I Sl9). 
\ Gern~;nt j51 die Verordnung des Reichspr'isidcnl<n gegcn politischen TelTor vom 9· August t9}! 

(RGBI. I 40)). 

6 An,pielung auf die RcaJ\lIon der NSDAP·Fiihrun~ auf die Todcsunr ile dc .. LG Bcuthtn vom H . 

Augus< (9)2 gegen die uer NSDAP JJlgehort'nden fun! Morder \'on Potompl, d:uu \'gl. hier unten bei 
Fn. l5. 
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)14 rum', der in der Amncstiedebacrc des Reichstags vom 9. Dezember '9).1 den Reichs­

anwalt Jorns bezichrigt halte, nationalsozialistische Straftätcr begünsrigt zu haben; 
dem Senalspräsidenten Witr vom Reichsgericht hane Marum gar bewußte Rechts­
beugung vorgeworfen . Kar! Linz schloß: »Was uns das neue Jahr bringen wird. läßt 

sich nicht voraussehen. Etwas gures läßt sich kaum erwarten, eher deuten alle An­
zeichen auf neue Angriffe und neue Kämpfe um den Bestand des Rechts und eine 
unabhängige Rechtspflege hin .• ' 
Linz. naHe wohl rechr. wenn er von "neuen~ Kämpfen spr:lch. Denn Auseinander­
setzungen um die Justiz hatee es in den vergangenen Jahren genug gegeben. Für die 
politische Linke war es eine durch viele leidvolle Erfahrungen immer wieder erhär­

tere Tatsache: Die Justiz richtete - vor allem im Bereich. des Strafrechts und hier 
wieder des politischen Str3frechts - nach zweicrlei Maß. Sie hatte sich in den Ruf 

gebracht. der Republik und ihren Repräsentanten wirksamen justiziellen Schutz zu 
versagen . Unter dem Stichwort »Venrauenskrise der Justiz« war Justizkricik fester 
Bestandteil der Publizistik der Weimarer Zeit gewesen . Ihren Kritikern war die 

Justiz als ein antidemokratisches Element im Staat erschienen. das der Republik im 
günstigsten Falle gleichgültig gegenüberstand. im Normalfall aber republikfeindlich 
dachte und handelte. 

Doch war Kritik an der Justiz in den letztenJanren auch von rechts gekommen_ Die 
m~chtig zunehmende nationalsozialistische Bewegung fühne während ihrer 

»Kampfzeit« eine in ihrer Niedertracht und Maßlosigkeit bis dahin unbekannt ge­
wesene Kampagne gegen ihnen mißliebige Richter und Staatsanwälte, die über die 
Untaten ihrer Partei- und Gesinnungsgenossen zu urteilen hatten. Mit Beschim­

pfungen, Beleidigungen und Drohungen machten die Nationalsozialisten der J uSliz 
klar, daß sie noch lange nicht völkisch und national genug dachte und handelte. 

Il. 

Mochten Feinde sie rings umgeben: die im DRB organisierten Richter und Sta:.tts­
:mwälte brauchten vor der Zukunft und den neuen Kämpfen nicht zu zagen . In der 

Person von Senatspräsidenr K:HI Linz' stand ein Ln der Wahmehmung richterlicher 
Staodesinteressen sehr erfahrener Richter an ihrer Spitz.e . Schon im Marz ! 922 haue 
er den renommierten Richterverein beim Reichsgericht mit gegründet und dessen 
Beitritt zum DRB betrieben. Nach langen Jahren im Vorstand dieses Vereins war er 

1928 zu dessen Vorsitzendem gewählt worden.'o Seit dem I. Januar 1930 stand Linz 

an der Spitze des DRB. Abgesehen von der Person des Vorsitzenden Linz gab es 

einen weiteren Grund (ür den DRB. doch relativ gelassen in die Zukunft zu schauen. 

Der DM besaß eine festgefügte Verbands ideologie . Er wußte genau. was er wollte. 
Seine Ziele waren geprägt durch zwei Grundprinzipien: Die deutsche Justiz mußte 

unabhängig sein, und sie mußte unpolitisch sein ." Mit diesem ideologischen Rüst-

7 Ludwig M,rum, gebo ... n ,88, in Frlllkenth,1 (N.1lz), Rectlls:\JI",.h. '9,8-'919 badischer JUllizmini­
Sler. '914- '93° Milglied d., badischen Landtag.s, '9JO-19}) MdR./9H im Konzentro.,jon,Ilge, Kie.­
lau bei Bruch .. .! ermord .. . N .here, .. ber ;"!>rum bei EmeSl Hambul"ßcr. Juden im öff~ntlichen Leben 
Deuuchbnds. Tübingm '968. 5>3. 09. !-IS · 

S Linz • • . ' . O. ). 
9 Karl Linz . Jahr&'-lIg ,869. geboren in Bingerbruck. In der preußi,ehenJusriz seit, S96. '90' Amtsrichter 

in Völk(ingen, '90S LandrichlC' in S,"bnicken. '9'0 Oberlandesgerichurot io F!"3nkfun = Mo.in. 
'9' ~ Reichsgcrichm'l. 19 J 1 Scnarsprl5,denl >JI1 ReIchsgericht. 

10 Zur G ... chichte dies .. V.rem, vgl. Lmz. Der Richwv<rein beim Reich,gericht, m: Lobe (H"g.). 
Fünflig J.h.e ReIChsgericht .m L Oktober "''1. Leiplig und B.liin ''1'9. "9 il. 

" Über den .Kampf der Rieh,,",vercme lur die Un,bhlllgigkeit des deutschen RIchters und gegen cl ... 
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· zeug versehen, hatten die Richrerbüodler die Zeiten seit dem Unrergang des Kaiser­

reiches leidlich überstanden . 
Alle Kritik daran, daß die Justiz der Republik weder demokratisch noch republika­

nisch gesinnt war, hatten sie mit dem Hinweis auf ihre Unabhingigkeit abgetan. Sie 
wollren Recht sprechen a2.U Nutz und Frommen des deutschen Volkes~," nichr der 

Republik. Keineswegs ausgemacht war ihnen, daß das deutsche Volk durch sein 

Parlament selbst bestimmen werde, was es als nützlich und ihm frommend ansah;" 
vielmehr wollten die Richter selbst »einem Rechte Wegbereiter sein, das vom Volk 

verstanden und gebilligt wird~ . "Sie nahmen in Anspruch, sich von der Bindung an 

das positive Recht freimachen zu können, wenn dieses dem nach Richtenneinung 

wahren Recht widersprache." Auch die Bedrohung durch den Bolschewismus war 

nach solchem Denken nur ab2.Uwehreo, wenn wahres Recht und gesetztes Recht in 
Einklang standen.,6 Die Richter reklamierten für sich sogar fast hohepriesterliehe 

Würden, wenn einer von ihnen behauptete, der Richter betreue ,.die hohen sittlichen 
Güter des Volkes« . '7 Eine solche Justiz konme sich nur als Gegenpol zu polirischen 

Kräften und damit nur als unpolitisch verstehen. Unter dem Schlagwort der ~Ent­
politisierung der Justi2.~ wurde die Heraushebung der Justiz. ja selbst des Justizmi­
nisters aus der Politik verlangt. Es wurde sogar gefordert, der Richter dürfe kein 
p3ssives Wahlrecht haben.' ! Politik und Justiz standen für den DRB und die in ihm 

organisierte Richterschaft im gleichen Verhältnis zueinander wie Feuer und Wasser. 
Politik in der Justiz wire für den DRB ecwa gewesen, was 2.. B. der Republlkanische 

Richterbund " erstrebte: »den vollen Einklang des Rechts mit der republikanischen 
Suatsordnung« .'0 ~Politisierung der Rechtspflege~ drohte z. B .• durch Bevorzu­

gung der Anhänger der KabinettplJ'tcien a . " Konkret wurde diese Gefahr, wenn 
etwa Sozjaldemokraten Richter werden wollten - fehlte doch diesen selbst nach 
Auffassung des Reichsgerichtspräsidenten Simons die nöLige Qualifikation, weil sie 

sich von ihrer weltanschaulichen Voreingenommenheit nicht lösen konnten." Kurz: 

Unabhängigkeit und Enrpolicisierung waren in der Vergangenheit Begriffe gewesen, 
hinter denen sich die Abneigung der im DRß organisierten Richterschaft gegen die 

Eindringt" der I'olitik in die Rechtlpnege. bcridnet .us der Sicht cin« VOn der Notwendigkeit !Olehen 
Kamples Überzeugten C.d VOn Frisching, Die dcuuu,tn Richtervereinigungen, Dis,. Freiburg '9J6, 
7' Ir. 

12 Diese Form~1 umreiß, n3eh den Worten des Vorgiingel'i von IG.rllinz im VONi.z des DRB. Scn ... pr'­
sidtt" am R.ichsgerichr Reiche", d"" .. hoch"e Zid. des Bund." vgl. Reichen. N~e Führer, DRiZ 

'9)0, J. 

I) Vgl. dazu die Bewertung durch Linz beim Rlchte-r1.g '9'9 In Koln. ORiZ '919. H9. d« die Schuld an 
der angeblichen Entfromdung des Volke< von seinem Recht kunerhVld auf .die Geset.zgebung u 

schi.bt, .doren Bestimmunge~ 2 . ß . in der Abgd,uog. Aufwertung, Schädenliquid>lioo mln nicht ,Is 
dem aUgemeinen Volluemplinden en!5prechend beu;chnen Iwln . • 

q Reichen.' . ~. O. 
'\ Vgl. Marx (Landgerichc:.direklOr in Koln). Gesell und Rich,er, ORiZ '9}~, ~!. 
,6 Vgl. M~rx, a. a. O. 
'7 Riclu (Am<-<gcrichtsrat in B~rlin) zi,im lUch Wei •. Bericht vQm S. Deutschen Richtert.g Köln '9'9. 

DRiZ '9 ' 9. 149. 
,S Vgl. Schulte (I. S,al".o""lt in Mun".,) zuj." n~ch We" >. 3. O. 
'9 Der Republikanische Rich'<rbund wurde '9" gegru"det: Gnindung,miueilung in JW '9".174. Zei,· 

schrut des Bundes wu ,·Die Jusliz •. Mitglieder u .•. Hugo Sinzhcimcr. Gu:;,>y R.dbruch, Wolfg>ng 
Mi"enneler, Wilhclm Kron«. Wilhclm Hoeg"", Ernst Fucnkel. Theodor Lc .. ing. Rob.n M. W. 
Kempner, Emil J. Gumbcl. Erieh Kocb- W.str und nicht «hr vitl< ,ndere. Üb.r den Rcpublilumschen 
Rich'erbund berichtt! jetzt Birger Schulz. Der Rcpublihnischc Rieht<1'bund ('911-'9))). Frwkfun.m 
M>in '981. 

2() So § r d .. S'l2ung des Republikanisch.n Richlfrbundcs vom \. März '912, ,bgedruck, bei v. Frisching 
2. >- O. (NOIe ,,) 'H und Schulz 1.'. O. 10) ff. 

" Ricks. l .•. O. H9. 
11 Näh .. ., bei GUSlav lUdbruch, Zu Dr. Simons Mtincnener Rede . Die Ju"jz 19,6117, 41): Brief de, 

Reich,gerichupruidcnren ln Prof. R.dbruch. Oie Ju,tiz '9!6h7. )l. Dcr TClI' der Rede \'On Si mon, 
ist .bg<-druckt in DJZ '9,6. ,66j i. 
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J16 Republik und die sie tragenden Kräfte verbarg. Die Ideale der unabhängigen und 

unpoliüschen Justiz auch [933 gegen die Einflußnahme durch die -Politik« hochzu­
halten - das war die schwere Aufgabe, die der DRB wie schon in den' 4 Jahren zuvor 
zu lösen haben würde. 

111. 

Am 30. Januar [933 wurde AdolE Hider von dem Reichsprasidenten von Hinden­
burg zum Reichskanzler ernannt. Die Führung des DRB sah diese Ernennung mit 
einer gewissen Besorgnis. Man fürchtete, »es möchten Maßnahmen ergriffen wer­
den, die die Unabsctzbarkeit der Richter und die Unabhängigkeit der Justiz in Frage 

stellten"." Diese Furcht war nicht unbegründet. Schließlich haue die Jusciz ihre 
Erfahrungen mit Nationalsozialisten vor Gericht. Sie konnte sich ausrechnen, was 

die neuen Machthaber von richter/icher Unabhängigkeit, unpolitischer Rechrspflege 
und Respekt vor dem richterlichen Urteil hielten. Sie brauchten sich z. B. nur zu 

erinnern an die Angriffe der NSDAP auf die Richter des Schöffengerichts Charlot­
tenburg, die im September, 93' gegen H der I 500 SA-Leute zu verhandeln hanen, 
die am ! 2 . September 193 [ - dem jüdischen Neujahrsfest - auf dem Berliner Kur­

fürstendamm zusammengekommen waren, um Jagd auf Juden oder für solche ge­
halrene Personen zu machen." Nachdenklich machen konnee auch die Reaktion 
führender Nationalsozialisten auf die Todesurteile des landgerichts Beuthen vom 
22. August '931 gegen die fünf Nationalsozialisten, die im oberschlesischen Po­

tempa einen Kommunisten in dessen Haus überfallen und ennordet harten.'l Hitler 
nannte diese Entscheidung ein .ungeheuerliches Bluturtei!.c, Göring hatte von einem 

»Schreckensurteil. gesprochen und in souveräner Mißachtung des gerichtlichen Er­
kennmisses festgestellt: »Ihr seid keine Mörder, ihr habt die Ehre und das Leben 

unserer Kameraden verteidigt. ~ Hans Frank, Chef jurist der NSDAP und führer des 

Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, hatte gar von dem Reichskanzler 
von Papen die »unverzügliche Aufhebung~ des »Beuthener Schreckensurteils" und 

damit den staatlichen Eingriff in die doch unabhängige Rechtspflege verlangt!' 
Auch sonst konnte der Beobachter des Zeitgeschehens Zweifel daran haben. ob es 
nach der Machtübernahme durch die NSDAP noch eine unpolitisch eingestellte, 
nach dem wahren Recht judizierende unabhängige Rechtspflege geben konnre. Vie­

les deutere darluf hin, daß jetzt versucht wurde. die Justiz zu einem Instrument 
jusrizförmig verbrämten Terrors zu machen und sie d.amit in den Dieost politischer 

Zielsetzungen zU stellen. Immerhin hatte Adolf Hitler vor dem Reichsgericht im 

Prozeß gegen die Ulmer Rcichswehroffiziere schon im Herbst 1930 d<lvon gespro­

chen, daß nach dem Sieg seiner Bewegung das »No'"emberverbrechen« VOn '918 
durch einen neuen Staarsgerichtshof seine Sühne finden werde, dann würden "Köpfe 

in den Sand rollen«. '7 Auch der Fund des Boxheimer Dokuments im November [93 ( 

1) Linz. Zeitspi"1;el. DR.;Z '9)), "I. 
l~ VgJ. 2U diesem ,I, .Kurfürs,cncbmm-Pogrom- bekannl geworden.n Vorfall H. und E. H",nover, 

Poli,i.«:h~JU5r.iZ ",H.,,)). 18) {f .• • u, n"sc"os>uchcrSiehl (ern« Elke von Repko'" (d. i. RobcrtM. 
W. Kempner). Juui,d:immerung - Auft:>k, .um Dritun ReICh. Berlin '9}l. 31 f.. dort cine Au<",.hl 
von lnhmi':;l.n g<:gcn die Richter des Ch.rlo(mburgcr G..och,s 'u, der Feder Dltlon,lS<lz,a.li.<tischer 
Autoren. 

'1 Nilier« zum F,U POtcmp' bei H. und E. Hannover J. 1. O. )01 H.; I',ul KJukc. Drr Fall Potemp •• 
Vicrtdiahr~shd .. [ur Z.i'gc,chich,. '917. '7911. 

16 Zilien n,ch H. und E. Hannover 1 . •. O . )06 H. 
17 Zum Re,chswcMrprouß ,.gi . H . und E. H,nnover 1 .•. O. 'li. 
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wies in diese Richtung. Das Dokument enthielt Pläne für einen n:Hionalsozialisti­

sehen Umsturz, es sah die Verhängung von Todesstrafe vor für Verstöße gegen 

Verordnungen der neuen Regierung, Streiks und Sabmage, Nichtablieferung von 
Waffen, Zuwiderhandlungen gegen Anordnungen der SA ." 

Daß sich die Rolle der Justiz im Dritten Reich der Nationalsozialisren nicht mehr an 
überkommenen Leitbildern orientieren würde, hane ein Oberregierungsrat aus dem 
preußischen Innenministerium namens Roben Kempner schon 1931. dctldich genug 

prophezeit. Kempner schrieb unter den Pseudonym Eike von Repkow in einer Bro­

schüre mit dem bezeichnenden Titel ~lustizdämmerung« unter der Überschrift: 
»Zertrümmerung der deutschen Justiz-: ~Genau so wie im monarchistischen ist im 
faschistischen Staatswesen begrifflich eine unabhängigc Justiz nicht denkbar. Dieser 

innere begriffliche Widerspruch bildet auch die Erklärung für den Kampf der 

Rechtsradikalen gegen ein wirklich unabhängiges Richterrum, wie es nur in der 

demokratischen Republik Daseinsmöglichkeir hat. Schon heute sehen die Nation:ll­
sozialisten und ihre rechtsradikalen Anhänger in einer unabhängigen deutschen Ju­
stiz eine Gefahr für ihre Machtpläne."l? Am Ende seines Buches kennzeichnet 

Kempner die künftige Justiz so: "Hemmungslose Mordlust - das Kennzeichen der 
Blutjusriz des Dritten Reiches."lo 

IV, 

Die Befürchtungen um eine unabhängige und unpolitische Justiz schienen sich sehr 

bald nach dem 30. Januar 1933 zu bescätigen. Blitz.mig - ein Lieblingswort der 
Nationalsozialisten - wurde die rechtsscaatliche Ordnung zerschlagen. Schon olm 4. 

Februar 1933 schränkte die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze des 
deutSchen Volkes (RGBI. I 35) die Presse- und Versammlungsfreiheit ein. Am 28. 

Februar 19}3, am Tage naco dem Reichscagsbrand, setzte die Verordnung des 
Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat (RGBI. I 8)), die sogenannte 
Reichstagsbrandverordnung, die GrundreehLSanikel 114, 115, I T7, 118, , ~3, H4 und 
153 der Reichsverfassung außer Kraft. Die Verordnung verdeutlichte in ihrem § 1 die 
Folgen dieses Aktes: .. Es sind daher Beschränkungen der freicn Meinungsäußerung 
einschließlich der Pressefreiheit, des Vereins- und Versammlungsrechts, Eingriffe in 
das Brief-, Post-, T elegraphen- und Femsprechgeheimnis, Anordnungen von Haus­
suclJungen und von Beschlagnahmen sowie Bes.chränkungen des Eigentums außer­
halb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen Grenzen zulässig .• Andere BesIim­
mungen dieser Verordnung sahen die Todesstrafe u. a. für Brandstiftung und Hoch­
verrat vor. Weitere Eingriffe in die Rechtsstaarlichkeie brachte die Praxis der Ver­
haftung ohne richterlichen Haftbefehl, die sogenannte Schutzhaft. Diese wurde in 
erster Linie gegen Kommunisten und $ozilldemokratcn angewandt, SA, SS und 
Stahlhelm, inzwischen zur Hilfspolizei erklärt, hauen jerzt ein probates Mictel zur 
Hand, um politische Gegner jederzeit einsperren zu können , Damit war dem Richter 
die alleinige Entscheidung über den Freiheitsentzug aus der Hand genommen . 
Es sol\te aber noch schlimmer kommen. Das Gescez über Verhängung und Vollzug 
der Todesstraie vom 2!1 . Mil'2 I9H (RGBI. 115 I) ließ die rückwirkende Anwendung 
der Reichsragsbrandverordnung und der darin enchaltenen Androhung der Todes-

18 Na(h"",~ise b,i H. und E. H>nnovcr l. ,. O . 18 J If.; Eikc von Rcpkow ,. ,. O. I J 4 I. 
'9 Eike von Rtpkow a. ,. O. '9. vgl. lerner •. J . O. '09 H. -Abschied vom unlbhingigcn Richler • . 
)0 Eiko von Repkow 1 .•. 0_ J 10. 

Jl 7 
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srrafe auch auf Taten zu, die vor Erlaß der Verordnung zwischen dem 3 I . Januar und 
28. Februar '933 begangen waren. Im Klanext: es ging darum. den der Brandstiftung 
im Reichstag verdächtigten Marinus van der Lubbe zu Tode zu bringen.)' oder, 
$trafrechtsdogmatisch und rechcsphilosophisch gesprochen: der Fundamentals3tz 
lIulla poena ,ine lege war kaum einen Monat nach der Machtergreifung abgeschafh. 
Damit mußte dem DRB eigenclic:h klar sein. daß von den Nationalsozialisten höch­

ste Gefahr drohte. Wer so wenig Skrupel bei der Zerschlagung selbst VOn Funda­
mencalnormen abendländischer Rechtskultur an den Tag legte, der würde auch die 
richterliche Unabhängigkeit kaum verschonen. Gerade in diesem Punkte schien das 

Schlimmste unabwendbar. Am /1. März '933 stürmeen SA-Leute das Gerichtsge­
bäude in Breslau Jl , drangen in Sitzungssäle ein, erzwangen den Abbruch von Ver­

handlungen, verprügeleen jüdische Richter und Rechtsanwälre und warfen sie aus 
dem Gericht hinaus. Der Präsident des Landgerichts wußte sich nur durch die Ver­
kündigung des Stillstandes der Rechtspflege zu helfen. Gefahr für die Unabhängig­
keit der Justiz war im Verzuge. Der DRB mußte jetzt handeln. Und er handelte. Der 
DRB stellte sich hinter die Regierung der nationalen Erhebung. 

Unter dem 19. März '933 \'erabschiedele das Präsidium des DRB eine Erklärung. 
Darin »begrüßt" der DRB "den Willen der neuen Regierung, der ungeheuren Not 
und Verelendung des deutschen Volkes ein Ende zu machen«. Weiter heißt es : 
~ Deutsches Recht gelte in deutschen Landen! Der deutsche Richter war VOn jeher 
national und verantworrungsbewußt. Stets war er von sozialem Empfinden erfüllt. er 
haI nur nach Gesetz und Gewissen Recht gesprochen. Das muß so bleiben! « Die 

Erklärung schloß: .. Der Deutsche Richrerbund bringt der neuen Regierung volles 
Vertrauen entgegen. «)) 

Damit war die Marschlinie des DRB klar: Arrangement mit der neuen Regierung, 
Anpassung an die Gegebenheiten. Schon der Sprachgebrauch der Erklärung vom 19. 

März erinnere in seinen Formulierungen an die Sprache der NSDAP; der Satz, daß in 

deutschen Landen deutsches Recht gelten solle, spiegelt Punkt '9 des Partei­

programms der NSDAP wider, wonach das fremde römische Recht zu ersetzen sei 
durch ein deutsches Gemeinrecht. Nationale und soziale Einstellung gegenüber ei­
ner Partei zu betonen. die auf eben diese Einstellungen ganz besonders abhob: was 
lag näher? 

Die Linie des DRB schien sich als richtig zu erweisen. Schon in der Richterzeitung 

vom IS . April t9>3 konnte der Vorsitzende KarJ Linz den Mitgliedern des Bundes 
Beruhigendes mitteilen . Die Besorgnis, »es möchten Maßnahmen getroffen werdeo, 
die die Unabserzbarkeit der Richter und die Unabhängigkeit der Justiz in Frage 
siellten" ,J. war gegenstandslos geworden. Dies hatte eine Erklärung des Reichskanz­

lers vor dem Reichstag bewirke. In der Sitzung am 1.3. März '933 in der Kroll-Oper 
haue Hieler eine programmatische Rede gehalten. die in ihren die Richter interes­

sierenden maßgeblichen Passagen in der Richteneitung so zitiert wurde: 

.Unser Rechtsleben muß in erster linie der Erhaltung der Volksgemeinschaft dienen. Der 
Unabset2barkeit der Richter auf der e)neo Seite muß die Tatsache gegenübergesteU, werden, 

)' Oe, Rc,,;hslonzler sprlch in • ..mer progrnmmau,chen R.c-de in der Kroll-Oper vom l J: März '9)1 
davon •• nichtS unversuch, 1.U Ilssen, IJm in küncs'er Fris, di",,« Verbrechen durch die ö{(endic.h. 
Hinrichtung des schuldigen Brandstifter> uod seine, Komplic<1l ~u ,Uhnen.- (Verhandlungen des 
R.cichsu&,. 5«nogr.>.phiscb< IIcnehlc. Band 457. 16 C). D:u Reichsgericht vtruneil,. Muinu, v.n da 
Lubbe>ln 1 J. Dt.trn~r '9 JJ 1.um Tode. 'm '0. Jlllu.r J 9)4 .... urde Vlll der Lubbe hingerieh",. Nach 
.altem- Rech, "'''rt die Verhängung der Tod",,,r:Uc unmoglieh gcwtSen. d. bis 1.ur Rcieh,ugsbl"'llld­
verordnung :us Höclul1tuie fur Brandmfrung lebcnsla.ngc ZuchLh.u>Str:Uc mg.droh, WlI. 

Jl Cuno Harkenbuh. DlS DeutSche Reich von '9,8 bis heUl<. StIli" 19J 5. '09' Hom Goppinger. Die 
Verfolgung der Juri<ten jÜdi"h.r Abm.mmung durch den N.tionalsoziaJismus. 196}. 11. 

H DR..tZ '9)). tu. 
14 Linl. Zeil,piegel. DR..tZ 19H. Il). 
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daß im Mitrelpunkt des Rechts nicht das Individuum. sondern das Volk steht. Landes· und 
Hochverrat sollen künftig mit barbarischer Rücksichtslosigkeit unterdruck! werden. Der Bo­
den der Existenz der Justiz kann kein anderer sein als der Boden der Existenz der Nation. 
Deshalb muß aber auch die Justiz die Einrichtungen und Personlichkeiten schütun, die ver­
antwortlich sind für das Schicksal der Nation ."H 

Diese vage Erklärung reichte dem DRB aus. Karl Linz höfte aus allem nur die 
Zusicherung der richterlichen Unabhängigkeit heraus. Sein Kommentar auf Hitlers 
Erklärung war eine Dankadresse: 

aDie deulsche Richterschaft muß und wird dem Reichskanzler dankbar sein dafür, d:ill er ihre 
Unabselzbarkeit und damit die Unabhängigkeil der Rechtsprechung in so klarer Weise fcstge· 
legt haI. Die Auff~sung von ihrem hohen und verantwortungsvollen Amte, die die deutschen 
Richter in den vcrgangenen Jahren bewiesen, lUS der her3u5 sie jedes Ansinnen einer Umge­
staltung zurückgeWiesen hlben, ist die beste Bürgschaft dafLir, daß sie ... jhre Pflicht in der 
Zukunft erfüllen werden."" 

Auch die höchsren deutschen Richter meldeten sich erleichtert zu WOrt. Die Mi!­
glieder des Reichsgerichts rraren am 29 . März t9 H zu einer Plenarsitzung zusam­
men. Sie verabschiederen eine an den Reichskanzler gerichtete Entschließung, in der 
sie dessen Erklärung zur richrerlichen Unabhängigkeit ,·dankbar- begrüßrenY 

v. 

Bestand aber wirklich Anlaß zu Dankbarkeit und Beruhigung? Wer den von Kar! 
Linz selbst redigierten »Zeitspiegel" in der Deutschen Richterzeitung aufmerksam 
durchlas, der durfte sich da so sicher nicht sein. Denn Linz teilte als getreuer Chro­
nist der Ereignisse Entwicklungen mit, die wenig Hoffnung für die Wahrung rich· 
terlicher Unabhängigkeit und Unabsertharkeit ließen . Im Aprilhcft der Zeitung gab 
Linz die Forderungen wieder, die der Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juri­
sten am t4. März t933 in Leipzig beschlossen harre, darin war u. a. auch von der 
Behandlung der doch unabselzbaren Richter die Rede. Man las: 

.Alle deutschen Gerich[e einschl. des Reichsgerichts, sind von Richtern und Beamten fremder 
Rassen unverzüglich zu saubern . . .. Schon jetzi ist allen fremdrassigen Anwllten, die als 
eingeschriebene Mitglieder marxistischen I':trteien, '11.0 der SPD und KI'D ;mgehört haben , die 
Zulassung sofort zu entziehen. Dls gleiche gilt natürlich auch für die m3rxistisch gesinnten 
R.ichler .. .. «,3 

Daß hier keineswegs nur unverbindlich.e Beschlüsse irgendeines nationalsoziaJisti­
sehen Juristenvereins aufgestellt wurden, sollte sich nur zu bald erweisen. Noch 
bevor das Gesell. zur Wiederherstellung des Berufsbeamtemums vom 7. April '933 
(RGBl. I 17S) die leg31e Handhabe bot, Juden, Marxisten, Sozialdemokraten und 

Il Zi.ien n~<b Linz •. 1. O . lll, denien .,,1 eon Zi.a. in der -Leipzig" T.g<szti.ung. bezieh .. Diese, f>ib. 
die WO". d", R~icns!GIn7.lers nient kOrTekr wieder. AU5wei,Jich des Reicnslag1protokoU. (B.nd 45],.18 
C) n'He d .. KlIlzlcr ge .. gt: , Un .. r Rech""'''en muß in e,,~r Lin,e der Erhaltung di",er Volksge· 
meinschaft dienen. Der Unabwzb.>rkci/ der Ricnter • .,1 der einen Se". m~ß die Eb..lli2..i'.it der Umils­
findung zum Zweck der Erh,ltung d .. G., .. II"h,fr entsprechen. Nielli ,,11, /ndi"iduum kann der Mi,· 
,elpunkt derge,el~liehen Sorge sein. sondom das Volk! (Brlvo!) bndes- und Volksv"T>' sollen ktinfrig 
mir barb.nseher Rücksichtslosigkeit .usgebrlllnt wtrden! (Stürmischer, ,ich immer wieder erneuemder 
8eil.lI) Der Boden der E:aSlen> der Justiz hnn kein .nder .. sein lJs der Bod~n d", Exist.nz der N1Iion. 
Mage dieS< cl.th« ,ueh "cts die Schw ..... der EntScheIdungen den:r berücksichtigen. die umo, dem 
h,rten Zw>.ng d .. Wirklich hit d .. Leben der N.,ion v~r~ntwortlich zu gc>.,hen hlben. (Sehr gut! be, 
den N~l\on~I<oz,o.Ii"en)-. 

)6 Linz. Zeitspiegel. DRiZ '~l), '" f. 
37 Mitge.eil' bei Linz . ZKi"piegcl . •. "- O . "l . 
JS Mitceteilt boi Linz .•. 1, O. H'. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-4-323 - Generiert durch IP 216.73.216.254, am 20.06.2026, 11:32:37. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1982-4-323


JJO ;;':1dere als unzuverlässig eingestufte Beamte und Richter aus der Justiz hinauszuwer­
fen, hatten die Justizminister der deutschen Länder gehandelt. Sie nahmen den Ju­
denboykotl des [. April r 9 33 1• zum Anlaß, auch in der Justiz gegen jüdische Richter, 
Staatsanwälte und Beamte vorzugehen. Am r. April 1933 »sahen sich in allen deut­
schen Ländern durch blitzartige Maßnahmen alle jüdischen Richter, Staatsanwälte 
und Amtsanwälte beurlaubt. Über die jüdischen Anwälte war mir wenigen Ausnah­
men ein Venrewngsverbol verhängt worden .... Am Morgen des I. April 1933 war 
mit einem Schlage die deutsche Justiz fast juden frei. Die Mehrzahl der jüdischen 
Richter und Suatsanwälte hauen sofort Urlaubsgesuche eingereicht. Wer die Stirn 
harte, noch an seiner Dienststelle zu erscheinen, wurde von SA und SS-Posten, die 
sowohl Polizeigewalt wie - im Auftrage der Gerichcspräsidenten - das Hausrecht 
ausübten, schon am Ei ngan g des Gebäudes zurück gewiesen." ,0 Ergebnis der Aktion: 
allein in Preußen wurden 643 Juden" aus dem höherenjustizdienst beurlaubt. Auch 
sonst geschah manches, was den Auffassungen des DRB zuwiderlaufen mußte. Was 
Kar! Linz in seiner Neujahrsadresse noch heftig kritisiert hatte - Amnestierung von 
Straftätern durch den Gesetzgeber -, das harte die neue Regierung eben praktiziere. 
Eine Verordnung des Reichspräsidenten über die Gewährung von Straffreiheit vom 
21. März '933 (RGBI. I J 34) gestand den »Vorkämpfern der nationalen Erhebung« 
Straffreiheit für politische Vergehen ZU; schon liefen auch die fünf Mörder von 
Potempa wieder frei herum. 

VI. 

Angesichts solcher Eingriffe in die Justiz traf es sich gUt, daß der neue Reichskanzler 
dem Präsidium des DRB am 7. April 1933 eine Audienz in der Reichskanzlei ge­
währen wollee. Der Tag der Audienz beim Führer war ein historisches Datum auf 
dem Weg zum iaschisrischen St30lt. An diesem 7. April 1933 wurde das Gesetz zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtcncums (RGBI. I 175) verkündet. Das Gesetz 
über die Zulassung zur Rechtsanwalcschaft vom gleichen Tag (RGBI. I 188) ordnete 
die Rechtsanwalcschafr im nationalsozialistischen Sinne neu - will sagen: es oalun 
jüdischen Rechtsanwälten die Existenzgrundlage. Historische Bedeutung sollte die­
ser 7. April [933 aber auch für den DRB haben. Der Vorsitzende Lioz gab seinen 
Kollegen in der Mai-Ausgabe der Deutschen Richte.rzeitung folgenden Bericht über 
die Unterredung mit Adolf Hitler: 

-Der Vorsitzende spr:lch zun~chs! den Dank des DRB für die Bewilligung der Audienz und die 
ErkJärung des Herrn Reichskanzlers im Reichstage zur U nabsetzbarkeit der Richter aus und 
knüpfte daran die Bitte, die Unabhängigkeit der Rechtspflege zu schutzen. Er fiihrte erwa 
folgendes aus: Er könne im Namen simrlicher deutScher Richter versichern. daß sie geschlos. 
sen und mit allen Kräften an der Erreichung der Ziele rnirarbeilcn würden, die sich die Regie· 
nJng geselzt habe. Einmal au~ der Überzeugung heraus. d:ill hinter der jetzigen Regierung der 
Bolschewismus lauere, d~nn aber aus Jem in jedes Richters Brust verankerten Pflichlbewuj([­
sein, seine ganze Kraft fur da.:> Wohl und die ErhJlrung des SllateS aufzuwenden. Gerade lUS 

dieser Überzeugung und diescm Pflichtbewußtsein heraus seien die deutschen Richter eine 
wenvolle Hil fe. Slaltserhaltcnd sei der dcutsche Richter immer gewesen und werde es bleiben. 
Mit lockungen und Drohungen. mit eigens ge5chaffenen Organisationen wie dem Republika­
nischen Richterbund h:lbe man vnsucht, die Polüik in die Rechtsprechung hincinzulragen. Die 
deutschen Richter hatten dies abgelehnt und die Rechtsprechung reingehalten. Wenn sie dies 

39 Stjchwort hierzu: Deulsche ""hrt Euch. buh nicht boi Jud.,n! 
40 Sievert Lorenz.n (Amtsgericht'flt im Rcichsiunizrninisteriurn), DIO Juden und die Ju.tiz, '. Auflage 

'?4}, '71. 'Ji. 
4J Zahlcmngabe nach Lorenzcn ,. l. O. 178. 
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gekonnt h,ü(cn. ~o sei das nur möglich gewesen. weil sie unabhängig gewesen seien. Diese 
Unabhängigkeit könnten sie nicht entbehren. Das rechfssuchcnde Publikum habe ein sehr 
feines Gefühl dafür. ob der Richter nach rechls ode, links schaue! Mit dem Verluste des 
Vertrauens werde die AU10ritll der Rechtspflege geschidigt. damir aber luch die Autoritit d~s 
StJlles. von der die der RechLSprJege nur ein Teil sei. Wir legren alles vertrauensvoll'n seine 
Hand. Der Herr RClchsbnlOler war mit diesen Ausführungen offenbr einverstanden und 
erklärte. d.tß er die Unabhängigkeit der Ridllcr Jufrech(fha.lten werde, wenn auch g~wissc 
Maßnahmen noewendig seien. Wir dürfen abo d,mit rechnen. daß die in dem Gesetz über das 
Bcrufsbelmtentum niedergelegren Bestimmungen so bald als möglich wieder in Wegfall kom­
men.",p 

Nach diesem Bericht läßt sich die Audienz des DRB-Präsidiums beim Führer nur als 

der Kotau des Deutschen Richterbundes vor der neuen Reichsführung charakteri­

sieren. Linz bat um Gewährung von Unabhängigkeit und versprach namens seines 

Bundes treue Mitarbeit - daß der Adressat dieses Versprechens und dieser Bine die 

richterliche Unabhängigkeit eben mit Füßen treten ließ und aus iustizfremden Grün­
den Richter absetzte, scheint Kar! Linz entgangen zu sein oder cr nahm es hin. 
Letzteres triffe wohl zu. Anderes anzunehmen hieße, den Herren an der Spitze des 
DRB Naivität oder Ahnungslosigkeit, wenn nicht Schlimmeres zu unterstellen. 0(­

fensicbdich galten gegenüber der nellen Regierung der nationalen Erhebung andere 

Grundsätze als gegenüber den Regierungen der Republik. Denn hätte eine republi­
kanische Regierung auch nur einen Bruchteil dessen ins Werk gesetzt. was jeLZt die 
Nationalsozialisten taten: die Richrerze;tung hätte in den dicksten verfügbaren Let­
[ern die Empörung und den Protest des DRB gegen politische Eingriffe in die Justiz 
in die Welt hinausgeschrieen.<' 

VII. 

In diesem Verbalten des DRB lag freilich Sinn. Weshalb soUee der DRB die Verfas­

sung einer Republik veneidigen. die er sowieso nie gewollt und auch früher nicht 
veneidigt hatte? Weshalb sollte der DRB als Interessenvenrerung der deutschen 
]ustizjuristen sich mit einer Staats führung streiten, die er eigentlich wünschte und 
deren Erscheinen er begrüßte? Im Grunde brauchre der DRB nur hinzunehmen, d3ß 
eine gewisse Anzahl jüdischer Kollegen (die man immer noch privar besuchen 
konnre) .... entlassen wurden, ebenso einige Sozialdemokralen, der ~ine oder andere 

~1 Li .. z. Zcitspicgcl. DRiZ '9J). '\\ f. 
4J Die Deutsche Richtcneitung bcvonugte FettdNck. wenn ~s galt. Pra",,, ader Emporung Ausdruck zu 

geben. Bei.piele "' .... DRiZ '9}O. J" f. zur Vorordnung übe, d" R';chsnotopfer; DRiZ 19)r. ~!: 
Einfluß de.< Jumzmin",.rium, auf ci,e Gescluftsverteilung d .. Ge,ich,c!; DRiZ 19) I. 'rS: Für die 
Un.bh>.ngigkeit der Gerichte - An den Rcpublihnilchen Richterbund. 

H H,os Segdkcn. Amor {"i. Aufzeiehnung~n 2US einer gescheiterten Juristengencr,.ion. H.mbu'ß o. j.. 
178: .Umso intensiver S~'z"n wir Seruukolkgcn ganz bewußt uns .. " per<cinlichen Verbindungen zum 
d2vangcjagten $en2u!'r:isidentrn ""e!l.rhin durch h'ufig wochsebeillge Besuche ,u<h in den F,milicn 
fort.« (Der hie, erwähn'. Sen'''prisident wurde allerding, er>! nach dem Erlaß d.r Niimberger Ge"'lL~ 
1935 davongcj.gt, vgl. a.,. O. '71 CL) In der S2ch. selb .. ,ci :ongcmcrk" d:Ul der DRB seine jüdischen 
Milglieder im Stich ließ und sich ihr<m Hin.uswurf in keiner Wei.c entgegen>telhe. hlt blnal.re 
Griinde .ls einen im DRB eIW:\ vorhmden gowe,enen Anti-S<m"ismu •. Im Gegenteil Wll der DRB 
jcd.nillis vor r9~j nICht bere,l, .nti· .. m"ischen Einstellungen nlChzugeben. Im Zi!iupic"ßd in DRiZ 
'9}0. 4}6 wird eintm im "Völkischen Beobachter. veroffentlichl.n Au(satz .Sind iüdische Riehrer in 
Deuuchl:rnd noch mciglich? entgeg<ngehalt<n: .Wo .ollen ... ir hinkommen. wenn jede Abweichung 
der politisch<"!) oder religiosen Richtung die Unfähigkeit .in ... Rich,us h<tbeiftih,en '011' Allerdings 
d.rf luch die poliri5Che Einstellung oder die Zugehorigkeit zu einem Rdigionsbekenntnis für die Ju­
stizVoCrvJ:l1tung bt:'i R..icht~rerne-nnungcn in keu..:r W~i~e mitbestinunend sein. Hier muß. wie nirgt:nds. 
gelten, d:nl wir nur Deutsche sind.- Daß die N1!ion:\lsoziali5len dies ,ndc~ .ahen und judi1Che Richter 
st<ts lbzulehn.n versuchrcn. golr der DRiZ &11 ,.I. "wirkliche Gefahr für unsere Rechtspflege. 
(~.,.O.). 

JJl 
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JJl des Marxismus Verdächtige. Damit konnte man leben. Man konnte sich damit be­
ruhigen, daß es ja nicht unbedingt die Falschen traf. Um die Mitglieder des Repu­
blikanischen Richterbundes zum Beispiel war es nichf sonderlich schade. Karl Lillz 
stellte selbst fest, das Verschwinden des Republikanischen Richterbundes sei .allsei­
cig mir Genugtuung aufgenommen«" worden . Daß es einige Eingriffe in rechtssfut­
liehe Regeln gegeben hatte, brauchte den DRB nicht vertieft: zu beschäftigen: Wer an 
das Dogma glaubte, daß der Richterbund sich mit Politik nicht zu befassen habe, der 
haue die neuen Gesetze und Verordnungen als Machtspruch des Gesetzgebers hin­
zunehmen; wer die Regierung der nationalen Erhebung billigte, der konnte solche 
Gesetze ruhigen Gewissens begrüßen. 

Wer die Deutsche Richterzeirung jener Zeit aufschlägt, stellt fest: die Gesetze der 
neuen Regierung wurden begrüßt. Eine Hinwendung zum Nationalsozialismus ist 
unverkennbar. Den Anfang mit dem Bekenntnis zur neuen Ordnung machte kein 

Geringerer als der Schrifrleiler der Deutschen Richterzeitung, Reichsgerichtsrat 
Ono Schwarz'6 aus Leipzig. Er schrieb im Aprilheft der Richterzeitung eine Ab­
handlung zum Ermächtigungsgesetz. Den Eingriff in die Verfassung, die Abschaf­

fung wesentlicher Freiheitsgarancien und Grundrechte ließ Schwarz völlig außer 
acht. Seine Ausführungen begannen mit Sätzen, die dokumentieren, aus welchen 

Seelenticfen einer der höchsten deutscheo Richter und führende Funktionär des 
DRB seine Freude über die Wendung der Dinge am 30. Januar 1933 schöpfte. Dr. 
Schwarz: .. Nach Artikel 3 Abs. I RV waren die Reichsfarben schwarz - rot - gold . 
Sie sind es heute nicht mehr. Es ist bekannt, daß anlaßlich der nationalen Erhebung 
diese Farben überall beseitigt und durch die ahchrwürdigen Farben schwarz - weiß­
TOt unrer gleichzeiriger Hissung der Hakenkreuzflagge ersetzt wurden, ein ernsthaf­
ter Widerspruch regte sich nicht.,,<l Widerspruch auch nicht bei Schwarz: Er wies 

nach, daß dieser Wechsel der Reichsfarben auch ohne formelle Verfassungsänderung 
wirksam sei. Schwarz brach am Schluß seiner Ausführungen in Jubel aus: 

" Eine faSt schr:l/lkenlose Machtfülle ist der nationalen Regierung durch das Ermkhtigungsge­
setz :ll1VenraUl, und damil eine schwere VerantwortUng. Doch im Volke, insbesondere auch in 
den deutschen Richrern. lebt die Hoffnung auf das Gelingen und die Zuversicht in das Wollen 
und Können der Führer. Mögen sie das schwere Werk bewältigen, auf daß der Slurm, der im 
Frühling 1933 das deursche lmd durchbr2usl haI. dereinsl gefeiert wude als die Stunde der 
Wiedergebun des deutschen Volkes; so wie Engj~nd heUle preist seine gloriQUS re'1Jolu­
tion!( ~i 

Ocro Schwarz i.ibenricb nicht sonderlich, wenn er davon sprach, daß insbesondere 
auch in den deutschen Richtern Hoffnung und Zuversicht lebten . Im gleichen 
Aprilheft der Richcerzeitung erkläne der Landgerichtsrat Scheppler'~ aus München, 
es sei Aufgabe des Richters, ,.die Autorität zu stützen, das Ansehen der Gesetze zu 

wahren und Gehorsam und Hingabe an den Staat zu fördern . Der Richter wird daher 
dem nellen deutschen Staat mit allen Kräften dienen.« Noch ganz im Banne her­

kömmlicher Richterbundsideologie hielt Scheppler am Leitbild des unpolitischen 
Richters fest. »Das schließt aber« - so Scheppler - - nicht aus, daß er sich der macht­

vollen deutschen Freiheilsbewegung aus überzeugtem Herun anschließt .• 1o 

" Lim;, :Ulupiegcl, DRiZ '9)}. '1}; dcr Republikanische Richlerbund w"' O>cb der .M.chtergrei{ung< 
verbalen worden, .>ne andere Schilderung (Selbstauflösung) gibt je"". Birger Schul~. , . • . O . (Note 
19l!7)· 

46 OltO Georg .Aluander Schwan.. Jahrgang .876. geboren in Piarnen. 'ge6 ArnLSgerichlstl. in Memcl. 
19 10 in H:u.novcr. don '912 Landgerichtsrat . '919 Oberhndesgerichu:rat ;" Br.,I.u, '916 Reichsge­
richt""<' Schri{tlei~r der Deutsch"" ~chtel"Zeicung se,e Jonuar '9}0. 

47 Schwarz. D:>.< Ermiid"igungsg<:set~. DRiZ 19)3. 97 . 
• s Schwarz 1 .... O. 98. 
~9 Scheppler. 1' .• Jilirgong ,S8). AmtsgerichlSr>! in Dorfen '9'9. '911 AmlSgerichl<l"J.t in Mitnche". dort 

! 910 Lmdgerichlsr.t. 
10 Scheppl<r. ~chter und Na.tion~l.ozi,Ji<mus . DRiZ '9)). ,p. 
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Vllf. 

Somit hätte im April 193 3 eigentlich alles gutsein können. Der DRB h:me sich hinter 
die Regierung gestellt - ein Standon, den die organisiene Richterscha{t seit 1919 

nicht mehr eingenommen hatte. Er Wlr zur Mitarbeit bereit und durfte hoffen, daß 
sein aus der Vergangenheit bekanntes Engagement gegen die Republik den neuen 

Machthabern diese Mitarbeit wen voll machen würde. Er durfte glauben, die rich­
terliche Unabhängigkeit sei gesichert und damit die Reinheit der RechtSprechung. 
Daß alles gut sei, war eine im DRB verbreitete Hoffnung. Die Parole hieß: Unpo­
litisch sein und zusammenbleiben wie bisher." 

Damit hatte der DRB die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Nationalsozialisten 
duldeten keine Richter, die über das Bekenntnis zur neuen Regierung zur Tagesord­

nung übergingen und nun, abgehoben von der Politik, unabhängig Recht sprachen. 
Verueter der "Bewegung« nahmen schon im April 1933 in der Richcerzeitung das 
Wort. Der Amcsgerichtsrat Hahn aus Dorum" gab sich offen als Mitglied der 
NSDAP zu erkennen und zerstörte das Bild des freudig hincer der Regierung der 
nationalen Erhebung stehenden Richters. der in Fortsetzung überkommener Grund­
haltungen unpolitisch Judiziene. Arntsgerichrsrar Hahn: 

»Wir Nation~lsozialislen fordern ... , daß der deutsche Richler ebenfalls Nationalsozialist sein 
muß; für Richter, die sich der nalionalsozialistischen Volksgemeinschaft verschließen, ist im 
neuen Deutschland kein Raum mehr. .'1 
Auch für einen Richtcrbund, der unpolitisch. wenngleich staatsloyal zusammenblei­
ben wollte, war im neuen Staat kein Platz. Wie ein Autor der Zeit schreibt, .. bestand 
darüber kein Zweifel, daß neutrale Srandesverrrewngen auf parlamentarisch-neutra­
ler Grundlage nicht weiter geduldet werden konnten.«H Auch auf den Deutschen 
Richterbund kam das Problem der Gleichschaltung zu. 
Es waren gleich zwei nationalsozialistische Organisationen, die sich anschickten, die 
deutschen Richter und Staatsanwälte in den. kommenden ständischen Aufbau des 
Reiches überzuführen und sie zu diesem Zwecke in NS-Gliederungen zusammen­
zufassen. Da war einmal der Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, 
BNSDJ. dessen Gründer und Führer Hans Frank war. ll Mit Franks BNSDJ kon­
kurriene die Bearmenabteilung der NSDAP. Diese wollte alle Angehörigen der Ju­
stiz einschließlich der bisher im DRB organisierten Richter und Staatsanwälte in 
einer speziellen Fachschaft Justiz zusammenfassen und diese Fachschaft dem Deut­
schen Beamtenbund angliedern. Lecztere Vorstellung mußte beim DRB besonderes 
Grausen erregen, war man dOrl doch der Auffassung, der besonderen Stellung der 
Justizjuristen, vor allem aber der Richter, könnte nur durch eine speziell auf diese 
Berufe zugeschninene Berufsvereinigung Rechnung getragen werden. 16 Hans Frank 

5' Formulierung in Anlehnung an Linz. Zeitspiegel. DRiZ '9JJ. ,\6. 
P H>.hn. Allred. Jah'ß"'lng ,8,6. Amtsgericht.srat in Dorum stIt '9~9. 
n H~hn. Richter und N>tionalsozi.lismus. DRiZ (93), l) 1. 

54 vOo Frisching, l .•. O. (Not< J I) 11), in der $."h. ebenso H""s Funk. Der Rieh .. r im neuen Reich, 
DRiZ (9)3, 161. 

I f H:>ru Frank. J>.hrgang '900. geboren ln K3.tlsruhe, sei, 1919 in der NSDAl'. Teiln>.hme 1m HitierpulSch 
ln Munchen am 9. November 19~). Sei. 19.6 Rechu~nwaJ. in Mu.nchen. Rechtsbei .. and von Parteige" 
nossen in zililreichen Gcrichtsverf>.hr.n. PrJg.e cl", Won ('?,6); -Rechl is •• lIes. was dem Volke nütz<. 
Unrecht isr illcs. w:>.< dem Volke sch.d .... I"S Gründ.r des Bundes Nl.ion.üozil(isriseher Deuueh .. 
Juristen, BNSDJ. '9'9 Leiter des Rcdu'<:w>lcs der NSDAP. 19JJ b'yerj"her Jus,izminis ... r und 
Reichskommi15.r für die Gkich«h.ltung der Justiz. Führer der (von ihm g~nind .. en) Ak>dcmie für 
deutsches Rech •. Wahrend des 2. Weltkri~cs Ceocr-algouvemcur In Polen. :rJ, Kri~,verbrrch.r '" 
Numberg zum Tod. verurteih lind im OklOber '946 hingerichw. 

$6 Vgl. hi.",u Linz. Zei.spiegel. DRiZ 19H, "4 s<>wie Zei"picgd. DRiZ '9)3. ')7 und DRiZ '9)J. 
ISS. 

nJ 
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JJ4 blieb Sieger. Die Gleichschaltung der Juristenverbände fand unter seiner Leitung 

statt - allerdings gab sich die Führung des Deutschen Beamtenbundes erst nach 
längeren p3neiintcrnen Querelen geschlagenY Am 25 . April 1933 wurde Frank vom 
Reichspräsidenten von Hindenburg zum »Reichskommissar für die Gleichschaltung 
der Justiz und für die Erneuerung der Rechtsordnung« em~nnc. 

Doch h:me Frank nicht erst diese Ernennung abgewartet. um mit seinen Bemühun­
gen um die Gleichschaltung der Juristenverbände zu beginnen. Er setzte auf die 
freiwillige Mitarbeit der organisicrten Richterschaft!8, und er wußte auch genau, wie 

und wo die Richter zu packen waren : bei ihrem Streben n3ch Unabhängigkeit. Frank 
wurde nicht müde. den Richtern immer wieder zu versichern, daß die Gleichschal­

(Ung die Unabh:ingigkeit nicht :lmasten, sie im Gegenteil stärken werde. Typisch 
sind die Gedanken. die Frank am 21. Mai 1933 vor dem Verein Sächsischer Richter 
und Staatsanwälte in Chemnitz zu einem Zeitpunkt ausbreitcte, als die Gleichschal­

tung der Richtervereine noch nicht abgeschlossen war: Frank gab da die »feierliche 
Erklärung« a.b, da.ß ,. die nationale Regierung mit aller Kraft an der Unabhängigkeit 
des Richtenums festhalten. werde. Der BNSDJ habe geradezu die Pflicht, die Rich­
terprivilegien genau so zu verteidigen, »wie das bisher irgendein Interessent erwanet 
hat«. Mehr noch : nach Frank mußte der Richter wieder zum »Führer des Volksle­
bens« werden. Daß die richterliche Unabhängigkeit indes zu sehr genau umrissenen 

Zwecken gewährt "WÜrde, verhehlte Frank auch nicht; niemals mehr. so sagte er. 
dürfe die Unabhängigkeit "sich gegen die letzten Werte des Deutschrums ~uswir­
ken «." Solche Wone soHten ihre Wirkung nicht verfehlen. 

IX. 

Zunächst ließ die freiwillige Selbstgleichschalrung des DRB allerdings noch auI sich 
wanen. Die Idee. sich anzupassen und freudig im neuen Staat miezuarbeiren, anSOn­

sten aber unpolitisch zu sein und zusammenzubleiben wie bisher, hatte viele 

Freunde im DRB. Eine Welle von Austritten aus den Richtervereinen und ein Über­

wechseln in den BNSDJ blieb zunächst aus."" Daß der Wettlauf um die Mitglied­
schaft in der NSDAP auch viele Richter und Staatsanwälte erfaßt hatte, brauchte den 
DM unmiccelbar und offiziell nicht zu beruhren. Parteipolitisches Engagement war 
vielleicht nicht gerade erwünscht, dem einzelnen Mitglied aber nicht zu verweh­

ren. 

S7 NJher< Einzelhen.n konn<n hier nich, geschildert werden . Der Streit wurde em dUI1:h eine Vereinba­
runG mm Il. September 193) zwilchen HAJU F,..,.,k und dem Reielukommi"ar rur Be:unlenOf%.ni<a­
lIonen Neer offi:l\ell ... sunsten des BNSDJ beigdegt (vgl. die bei Linz. Zeitspiegel . D]{jZ 19J> . )46 
mi tger<!hen Dokumente). 

\8 VgL \'On Frischin!;. l . • • 0 (No,c ") 1 I). 

19 Fr .... k. Ocr Ri.hwr im neuen Reicb. DRiZ '9)). 161 11. (162); diese Ausführungen Fr:onk.s gehören ZWlr 

in rin >p:itercs S"dium der zu sch.ldtrnden En/WickJung. sie werden ihre' J>riignmI weg""" .,bt1" hier 
</W.hnl . Di. Reih. laß, ,ich beliebig lort<e!zen. In DRiZ 19H. !S8 wird Ft=k mit einer Rede vom 9. 
Juli '9JJ wie iolgt zi,ien: -Der RelchsiuSlizkommis ... t "-'olle oll"" d>.t:>n ",.zen. um die AUloriüt d.s 
deutschm ]{jeh,er. zu .t><ken. Denn d.s s.i TM.sacbe. daß wir imme' und s'ets die beste und Slubeme 
Rechtsprechung. die boston Richter .ui der pnzen Erd. gehlbl h'llen .• (Zi,ien n>eh Lu". ZeiuplCgd. 
DRiZ (9». 2S8; n.ch Linz wurden die Aus/ühnlngen Funk.< mit .Iebhaftem Widerh']l •• ulgenom· 
men). 

6.0 MlIgJiederdes BNSDJ 19).1)): 1 H7. AprilI9H: 1 6q;Z:J.len:rng.bcnn>Co Heuber(Reiehsguch:iil$­
luhrer d~, BNSDJ). Der Bund N."ioM:>lJozi:>.listi"hcr DeUL<ch" JuriSlen und die Deutsche Re.-htslronl 
'n: H>.tl, Fronk (Hrsg.). Nl.ion.lsozilliSlisches Hmdbuch für Rech, und Gesetzgebung, ,. ,,"u!lage 
Mun," ... J 9)s. IS 6,. 
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Dennoch plageen Kar! Linz schwere Sorgen und dunkle Ahnungen. fhm wurde nach 
eigenem Bekennrnis .das Herz schwer«" bei dem Gedanken, es werde bald keinen 
Zusammenschluß der deutschen Jusrizjuristen in Gestalt des DRB mehr geben. In 
seiner Vorstellungswell verkörperte der DRB einen "hohen Kuhurwert« ;6' was das 

Verschwinden des Bundes ideell und m.:ueriell bedeutere, das würde man nach sei­
ner, linz' Auffassung, erst bemerken, wenn der DRB einmal nicht mehr da sein 
sollee. 
Freilich empfanden nicht alle Mitglieder des DRB wie Linz. Die Erhaltung eines 
unabhängigen Zusammenschlusses von kulturellem Rang schätzten sie geringer ein 
als die Hinwendung zum neuen Staa!. Es formierten sich Gruppierungen innerhalb 
des DRE, die sich für die Gleichschaltung entschieden und den Anschluß an BNSDJ 
und NSDAP vollziehen wollten . 
Zur entscheidenden Konfrontation der gegensätzlichen Auffassungen kam es am H. 

April 19 B in Bad Brückenau. Nach dorthin haue Karl Linz eine Sitzung des Pri­
sidiums des DRB einberufen. An den folgenden Tagen, am 1.) . und 24. April 19», 
sollte dann die Vertrctcrversammlung des DRB zusammenkommen. Man wollte die 
lage besprechen. ~wie sie insbesondere durch die Gleichschahungsbesuebungen für 
den DRB geschaffen wird .• I ) 

Dieser Fahrplan wurde völlig durcheinandergeworfen . Schuld daran war der preu­
ßische Richterverein, der größte Mitgliedsverein des DRB. Ursprünglich war näm­
lich eine Sirzung des Vorstandes des preußischen Richtervereins nach der Zusam­
menkunft des DRB-Präsidiums am 21 . April !9:;3 vorgesehen gewesen. Doch der 
preußische Justizminiscer Kerrl veranlaßte den Vorstand des preußischen Richter­
vereins, seine Sitzung bereits am 21. April abends - also vor der Sitzung des DRB­
Präsidiums - abz.uhalten.6• Die Preußen faßten eine Entschließung, die sie am näch­
sten Tag dem DRB-Präsidium in dessen Sitzung präsentierten. Dieses mußte kon­
sterniert zur Kenntnis nehmen, daß die preußischen Kollegen vollendere Tatsachen 
geschaffen und den Boden der gemeinsamen Gruodüberzeugungen verlassen hatten. 
Die Preußen hatten sich in ihrer Entschließung ~in die gemeinsame Kampffrom 
unter der Führung des Reichskanzlers Adolf Hirler. eingegliedert: 

"Unser Kampfabschniu ist von dem Bund Nalionalsoziaüstischer Deutscher Juris!en abge­
steckt und festgelegt. Deshalb fordern wir alle unsere Mitglieder auf, sich diesem Bund als 
Micglieder anzuschließen .... Die Berliner Mitglieder des engeren VOfSundes haben bereits 
ihren Beitritt ~Ur NSDAP und zum Reichsbund narionalsozialistischer Jurislen erklän .• " 

Die am 23. April geführte Diskussion in der Vertreterversammlung66 des DRB 
zeigte, daß dort schon keine einheitliche Stellungnahme des DRB gegenüber dem 
Sehrit[ der preußischen Kollegen mehr möglich war. Die Wümemberger billigten 
den Schritt der Preußen. Die anderen Teilnehmer gaben ihre abweichende Meinung 
z.u Protokoll- eine förmliche Beschlußfassung unterblieb. um die Differenzen nicht 
n3ch außen dringen zu lassen und um den preußischen RicInerverein nicht formell 
ausschließen zu müssen. Die im Protokoll niedergelegte Auffassung der Mehrheit 
bestätigt in der Wiedergabe durch linz in der. Richeerzeitung. nur altbekannte 
Positionen des Bundes: 

• Das Inleresse DeulSchlU\ds als eines KuhursuAles« erlordere als -einen der feslesten Hlupr­
fundamente die Unabhängigk(it der Rec.htspflege «. Zur Erreichung dirses Zieles "müsse lber 

61 Linz. lliL<piegd. DRiZ 19J). 19~ . 

61 Linz. Zoitsplegcl, DRiZ '9JJ, 117· 
6J Linz.,.,. O. I S6. 
64 Lin1. ••. , . O . '16. 
6S [n<schließung, ml!geltilt b<i Linz. 1 . 1 . O . '16 . 
66 Zum g,nun vgl. Linz. >. , . 0 , S6. 

JJ5 
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JJ6 die Riehtersch1(t als Ganze. in ihren Landesvereinen und im DM ersccns als Orgmis3.t ion 
ZI4Si1.mmenbleiben .. . und zweitens unpolitisch bleiben wie bisher. Dem einzelnen Mitglied der 
Landesvereine sci es sclbscversünd lieh unbenommen, sich poJilJsch zu bel~r.igcn"." 

Die frage der Selbstautlösung der Vereine und des Bundes wurde gleichfalls disku­
eiert. Die Selbslauflösung wurde aber "als dem richtig verstandenen Inceresse Ge­

samtdeuLSchlands« an einer unabhängigen Rechtspflege durch eine unpolitische 
Richlerschaft zuwiderlaufend verworfen. Eher wollten die Vereine und der DRB die 

Zwangsauflösung abwarten. nals die vor Gegenwart und Zukunft nicht zu tragende 
Verantwortung für die Selbstautlösung zu übernehmen-.II& Letztlich obsiegeen die­
jenigen. die sich von einer weiteren Anpassung an die Umstände die Möglichkeit der 
weiteren Duldung und der Erhaltung des DRB versprachen. Das Prä.sidium wurde 
ermächtigt, die Satzungen des DRB ~nach den Grundsätzen des BNSDJ abzuän­

dern •. 61 lm Klartext hieß dies: Einführung des Führerprinzips und Einfügung des 

Arierparagraphen . 

x. 

Doch trOtz dieser beschlossenen Salzungsveränderungen war Bad Brückenau die 
enLScheidende Niederlage all der~r. die wie Lirtz einen selbständigen DRB erhalten 
sehen wolleen . Nach dem Vorausgang der Preußen kam die Bewegung hin zum 

BNSD] immer schneller in Gang. Am weitesten ging der Oldenburgische Richter­

verein; er löste sich am 19 . April [933 selbst aui, wohl auf Veranlassung der schon 
seit dem 29. Mai 1932 allein von der NSDAP getragenen oldenbllrgischen Landes­
regierung." Seine Mitglieder traren in den BNSDj über. Auch der Lübecksche Rich­
terverein schloß sich dem Schritt der Preußen an. Die Wümemberger wählten einen 

neuen Vorstand, der die Gleichschaltung durchführen sollteJ' Auch die höchsten 
deutschen Richter, die am Reichsgericht, mochten nicht zurückstehen. Der alte Vor­

stand des Rlchtervereins beim Reichsgericht trat am 10. Mai 19>3 ab, »zum Zwecke 
der Gleichschaltung •. 71 Am 17 . Mai '933 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Ihm 
gehörten unter anderen an der ReichsgerichLSrat Lindenmaier - der im ~Lindenmaier 

- Möhring« fortlebt - und der Reichsanwalt jorns - jener Jorns, der später Ober­

reichsanwalt beim VolksgerichLShof wurde, und der schon als GerichLSoffizier der 

Gardeschürzen-Division die Untersuch.ungen gegen die Mörder von Rosa Luxem­
burg und Kar! Liebknecht derart intensiv gefübrr hatte, daß deren Taten nicht ge­
sühnt werden konnten.'l Der neue Vorstand bereitete die Gleichschahung gri.indlich 

vor, Ende Mai 1933 sollte der Richterverein beim Reichsgericht »einstimmig« den 

kollektiven Beitritt zum BNSDj beschließen." 

Nun ließ sich nichLS mehr beschönigen : Dem DRB liefen die Mitglieder davon . 

Selbst Kar! Linz sah den DRB ~in seinem Bestand außerordentlich gefährdet« ." Die 

67 Linz, a. a. O. '16. H.rvorhcbungen i. O . 
6B Linz .•.•. O. '16. 
1>9 Linz meld., die,en Be<chluß allerdings nich. in s.inem Bericht über die Siuung VOn B,d Brucken.u, 

sond<rn .'" U1l z"iuplegel ,'om Juli. OlliZ '9)), ~57 . 
70 von Fnsching.~. a. O . (No<c ' I ) IZO. leih die VC('2J1lassung durch d:u oJdcobu~,chc Jusri7.rnini"erium 

ohne weitere Belege mit. 
7t Vgl . l inz. Zciupicgcl. DRiZ (9) .10 '16. 
71 Lindenm1ier, Mitteilungen. DlliZ '9 H, {g9 · 
7} Vgl. H . und E. Hannov<r , Poliusche Justiz ", S·1 9H, 200. 

74 Lindenm.uer. Miueilungen . DRiZ ' 9H. ,89. 
7S Linz. Zeitspiegel. DRiZ '933, q 6. 
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finanzielle Auszehrung drohte. die Existenz der Richterzeitung stand in Frage." Am 
schlimmsten mag für Kar! Linz die Einsicht gewesen sein. daß der in der Vergan­

genheit immer hochgehaltene Glaubenssatz vom unpolitischen Selbstversündnis der 
deutschen Richter offensichtlich bei der Mehrheit seiner Kollegen keinen Stellenwert 

mehr hatte. In der Tat kam der DRB mit seiner alten Verbands ideologie hier in ein 
Dilemma: Wie konnee eine rdeologie. die einst darauf angelegt war. das Nichtbe­

kenntnis der deutschen Richterschaft zum demokratischen Staat zu begründen. jetzt 
noch taugen. da die im DRB organisierte Richterschaft das freudige Bekenntnis zum 
faschistischen Staae abgelegt h:l.rte~ Für die Mehrheit ging es jetzt wahrlich nicht 

darum, die im DRB angeblich verkörperten Kulrurwerre hochzuhallen - an solche 

Kuhurwerte mochten alternde Richter vom Schlage des Senatspräsidenten Lim. 

glauben. den jüngeren Richtern ging es um ganz andere Dinge: z . B. Karriere'?, 
Hoffnung. der neue Staat würde wirklich der wirtSchaftlichen Notlage der Deut­

schen - die auch eine Notlage vieler juristen war - ein Ende machen. Überzeugung. 

Bekenntnis zu einern Staat. der dem Bild entsprach. das sich die deuLSche Richrer­

schafe nun einmal vom deuLSchen Staat machte. Opportunismus ... 
Äußerer Druck auf den DRB versch.ärfte die Lage. Reichsjustizkommissar Frank 
harre nämlich unbeschadet seiner öffer gegebenen Zusicherung, die Richter und 
Staatsanwälte durch Überzeugung gewinnen zu wollen. andere Saiten aufgezogen. 

Am 19. Ma.i '933 hatte er den Leiter der Fachgruppe Richter und Staatsanwälte im 
BNSDJ, Amtsgerichtsrat Kyser. beauftragt. die Gleichschaltung des DRB und der 
Richtervereine durchzuführen.'! Was sollte der DRB in dieser Lage tun? Selbstauf­
lösung war nach den Diskussionen in Bad Brückenau ausgeschlossen. Sollte man die 
Zwangsauflösung abwan.en? Der DRB entschloß sich zu einern Dritten: Er schloß 
sich den Gleichschalrungstendenzen an. Kaum einen Monat nach der denkwürdigen 

Sitzung in Bad Brikkenau paßle der Vorsitzende Linz seinen Standpunkt der einge­

tretenen Entwicklung an. 

Am 21. Mai fand eine außerordentliche Zusammenkunft des Vereins Sächsischer 
Richter und StaatSanwälte in Chemnitz seau. In deren Verlauf senten die Sachsen 
den alten Vorstand ab, wählten den LandgerichLSdirektor Nauck an die SpitZe. stell­
tcn sich .. freudig und pflicbtgetreu unter die Führung des Volkskanzlers Adolf Hie­

ler«. um sodann k9rporativ dem BNSDj beizutreten.'~ Reichsjustizkommissar 
Frank wohnte der Veranstaltung bei. Kar! Linz traf mit Frank zusammen. Er gab 
gegenüber dem Reicbsjustizkommissar eine persönliche ErkJärung ab: der DRB sei 
nunmehr bereit. sich korporativ dem BNSDJ anzugliedern. i

• 

Was hatte Linz' Sinneswandel bewirkt? Weshalb gab er sein Bedenken auf, der 

Beitritt des DRB zum BNSD] müsse sein Verbandsziel, unter allen Umständen 
unpolitisch zu bleiben. gefährden? Linz verwies auf eine EnLSchließung des Deut­
schen AnwalLSvereins. Dieser hatte am Il. Ma.i 1933 seinen korporariven Beitritt 
zum BNSDj beschlossen, aber dabei zugleich festgestellt: .. Aus dem korporativen 
Beitritt des Deutschen Anwaltsvereins ergibt sich für dessen Einzdmitglieder weder 

76 Vgl. Linz. 2 . J . O . J \7 . 
77 Vgl. tU di,-scm A~pek, und zur Btgrtindung d« eigenen PJrteibe'tri,ts Segelken. l .•. O. (No .. 44) 'J}' 

.Oie To,a1it •• der ~h,hlubemabrne mit ihren 'ysrcmJ,i,chco Gleico,cI,.lrungen .ul slm,tiche.n Gebie­
,en cinschließlicb de, Jusriz hone ll,bald dcurlicb werden h",n, dU! Absc'lSbleibende mehL< mehr zu 
erw.rten haben würden ... [Es war gewiß. d>.Jl eln ,b,ei" bleibender] Riebter mi. den k-g.leo Mitteln 
der Personllpolitik von jedem kün{ugen Aufnieg 2u'geschlossen sein würde ... Ich .. h - dlJ11als J I 
J~rc alt - di .. mi, Sicherheit zu er",.nende ßeruis.c.hick.s.1 {ur den Fall .ine, Rückzugs ,n den 
Schmollwinkel k.llr vor Augen .• 

78 Vgl. Mitteilungen. DRiZ J911. ,S8. 
79 Vgi. den Tlgungsberich! in DRiZ '93J. '90. 
80 Vgi. LJn7.., Z.i'.picgd. ORiZ I~}J. ,87. 

JJ7 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-4-323 - Generiert durch IP 216.73.216.254, am 20.06.2026, 11:32:37. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1982-4-323


die Verpflichtung zum Eintrit! noch das Reche auf Aufnahme in die Nationalsozia­
listische Deutsche Arbeiterpartei.a Aus dieser Erklärung schloß Linz. daß damit die 
Forderung gefallen Stj. die Zugehörigkeit zum BNSDJ setze die Mitgliedschaft in 
der NSDAP voraus . • Es waren damif aber auch. - schreibt Linz im Juni-Heft der 
Richrerzeitung - .die Bedenken gefallen. die die Vertreterversammlung des DRB 3m 

1 J. April '933 in Bad Briickenau abgehalten hauen. dem Vorgehen des preußischen 
Richtervereins sich anzuschließen. Blieb. wie don (d . i. im Beschluß des Anwalts­
vereins vom Il. Mai 19J3) der Beitritt zur NSDAP beim Einrrl[[ in den BNSDJ dem 
einzelnen Richter freigestellt. so konnee von einer Abstempelung des Richterstandes 
in seiner Gesamtheit nach einer politischen Richtung hin nicht mehr die Rede 
sein. ceS. 

Solche Überlegungen mochten die überzeugen, die sich überzeugen lassen wollten. 
Der Rückgriff auf die Erklärung des DA V dürfte eher die Funktion einer goldenen 
Brücke gehabt haben und mochte mithelfen. Linz das Gesicht wahren zu lassen . Die 
Ernennung eines Kommissars für die Gleichschaltung des DRB mochte viel mehr zu 
Linzens Entscheidung beigetragen haben; auch die Einsicht, daß die Gleichschal­
rungstendenzen von deo Richtervereinen selbst ausgingen. tat gewiß ihre Wirkung­
niche zu vergessen die z.u diesem Zeitpunkt noch nicht ausgestandenen Versuche 
innerhalb der NSDAP, die Richter und Staatsanwälte im Deutschen Beamtenbund 
zu organisieren. Gerade Kar! Linz hat später seine lebhafte Zufriedenheit darüber 
geäußert, daß die Richter und Staatsanwälte im BNSDJ unter Hans Frank gleichge­
schaltet worden seien und nicht im Deutschen Beamtenbund." 
Der Vorstand des DRB schloß sich der persönlichen Erklärung von Linz vom 21. 

Mai 1933 gegenüber Hans frank an. In einem an Hans Frank geridlteten Telegramm 
heißt es unter anderem: 

.Der Deu{sche Richterbund erklärt fur sich und die ,hm angeschlossenen Llndesvereine seinen 
korporativen Eimrlet in den NalionalsoziJ.listischc:n Juristcnbund und unterstellt sich der Füh­
rung des Herrn Reichskanzlers Adolt Hieler. Unler W:ilirung seiner Selbsundigkeit verpflich­
tet er sich. 1n der Erneuerung des nationalen 5,a:ltC5 mit allen Kräften milZuarbeicen. Hier­
durch entstellt für den einzeln.m Rjchler weder ein Recht auf Aufn:thme noch eine Verpflich. 
tung zum EintnIl in die NSDAP._ ~J 

Die satzungsgemäß erforderliche Zustimmung des Präsidiums des DRß zu diesem 
Vorstandsbeschluß kam zwei Tage später. Das Präsidium stellee ergänzend fest. daß 
der DRB künftig im BNSDj die einzige Vertretung der Richter und Staatsanwälte 
sehe." Gerade darin kommt noch einmal zum Ausdruck. wie sehr der DRB die 
Gleichschaltung im Deutschen Beamtenbund gefürchtee harre. Damit hatte der 
Deutsche Richterbund am 25. Mai r933 in den satzungsmäßig vorgeschriebenen 
Formen seine Selbstgleichschaltung im BNSDj abgeschlossen. Von nun an firmierte 
er als ~Deutscher Richeerbund im Bund Nationalsozialistischer Deutscher juri­
seen". 
Mi! der Anschlußerklärung vom 15 . Mai '933 waren auch die Landesvereine des 
DRB Teil des BNSDJ geworden. Gleichwohl legte das Präsidium »im Interesse einer 
geschlossenen Fronc~i l Wert darauf. daß die Landesvereine jeder iür sich den Beirritt 
zum BNSDJ vollzogen . Die Landesvereine taten dies in Formen und unter Umstän­
den. die den Schluß nahelegen, daß die beteiligten Richter und Staatsanwälte die 
freudig vollzogene Wendung zur Regierung der nationalen Erhebung keineswegs als 

~t Zum g.n.un vgl. Lin2. J. a. o. t 87· 
81 Vgl. Lin~. ,. 1. O. !S8. 
8} Zilien: nJch. LLnz .... 1. O. 187. 
8~ Zitiert bei Linz. ,. 1. o. ,87. 
85 Vgl. Lin. 1. 1. O. !Si· 
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bloßes Lippenbekenntnis verstanden wissen wollten. Einige Beispiele: Am lj. Mai 
1933 versammelte sich der Badische Richterverein in Karlsruhe. Die Richterzeitung 
meldet über das Ereignis: "Der Vorsitzende, Senatspräsidenr Hottinger. gab gleich 
zu Beginn der geschäftlichen Tagung die Erklärung ab. daß sich der Richterverein 
freudig hinter die naeionale Regierung gesteHt habe und an der Neugestaltung des 
Rechts mitarbeiten wolle,. Dann wurde ein neuer Vorstand gewählt. Vier der sechs 
gewählten Herren firmienen bereits als Parteigenossen. Es folgte auch hier das wie­
derum »freudige« Bekenntnis zur »nationalen Regierung der deul.$chen Volksge­
meinschaft unter Führung des Reichskanzlers Adolf Hider« und der »vorbehaltlose­
korporative Beitriu des Badischen Richtervereins zum BNSDJ. -Die harmonisch 
verlaufenen Verhandlungen« schlossen mit einem »dreifachen Sieg Heil auf den 
Herrn Reichspräsidencen Generalfeldmarschall v. Hindenburg und den Herrn 
Reichskanzler Adolf Hider« ,i6 Auch der Bayerische Richcerverein blieb nicht zu­
rück. Er traf sich .1m 27. und 28. Mai in Nümberg. Einstimmig wurde beschlos­
sen: 

"Der blyr. Richrerverein begrußt. getreu seiner alle Zeit bewiesenen nationalen Einstdlung die 
auf die Bildung einer emheitiichen deutschen Rechlsfronl abzielenden Beslrebungen. Er tritt 
unter Wahrung seiner Selbständigkeit korpo!'3tiv dem Nationalsozialistischen Deurschen Juri· 
stenbund bei .• 

Darauf schriee man zur Einsetzung eines neuen Vorstandes. Wie der Berichterstatter 
in der Richterzeirung beton! •• wurde die neue Vorstandschaft nach den Vorschlägen 
der Mitglieder der NSDAP im Bez.irksverband München ... zusammcngesetz!' « 
Die Versammlung endete nach nationalsozialistischem Ritual. ~Der Präsident des 
Oberlandesgerichts Nürnberg, Burkh3rdt, brachte mit herzlichen und überzeugen­
den Worten auf die glückhafte Zukunft des neuen Deutschen Reiches ein dreifaches 
Sieg-Heil aus, in das die Versammlung begeistert einstimmtc."il 

Xl. 

Am )0. Mai '93'> war die Gleichsdtaltung aller Richtervereine vollzogen. Am sei ben 
Tag schrieb der Reichskanzler einen Brief an Hans Frank, in dem er ihm zu .diesem 
Erfolg der Bewegung« "aufrichtig" beglückwünschte. Der entscheidende Satz des 
Schreibens: 

.AUe mit dem Recht verwur.ldtcn Beru[ssl:lt1de und AmlSträger werden ... in der Front des 
Deutschen Rech" des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen als Stlndesgruppe In 

den kommenden srändischen Aufbau übergelühn: werden kÖ"nen. Ihre Ihnen diesbezüglich 
bereits eneilten Vollmach!en bestätige ich hiermit vollinhaltlich .• " 

Schon am 2. Juni 1933 wurde in Hamburg die von Hider in seinem Brief an Frank 
erwähnte Deutsche Recltcsfront gegTÜndet.89 Die GTÜndungskonferenz machte 
schnell klar, an welchen rechrspolitischen Unternehmungen die neu zur Bewegung 
gestoßenen Rich(er und SUJcsanwähe unter dem Sch.irm der Deutschen Rech(sfront 
freudig mitarbeiten sollten. Der nationalsozialistische Justizsenator von Hamburg, 
Rothenberger, erklane, je(z( gehe es um die DSchaffung eines neuen materiellen 
Rechl.$, das nicht mehr vom Individuum, sondern ausschließlich von den Interessen 

86 T.gungsbcrich( DRiZ '9JJ, 190. 

87 Sch<pplcr. Tlgungsbl:richt DRiZ (9)). "90. 
S8 Zilia. b<i linz. Zcicsricgd. DRiZ '9)J, ,88. 
B9 Vgl. lin~. 3 . 1 . O . 18S; Musold. Bnd ou< H.1Inburg, DRiZ 19H. !l0 f. 
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)40 der Gesamtheit des deutschen reinrassigen Volkes« ausgehe.~ Rechtsanwalt Raeke, 

Hamburg, sprach davon, "es gelte auch für das deutsche Recht die Schaffung einer 
Volks- und Schicksalsgemeinschafr umer Ausschaltung aller rassenfremden Ele­

mente und unter Vemichtung des bisher im Rechrsleben oft zutage tretenden Häod­
lergeistes .• Der Inhalt des geschriebenen Rechts müsse »mir dem Rechtsempfinden 
des deutschen Volkes und einer geläuterten nationalsozialistischen Weltanschauung 
in Einklang gebracht«" werden. Dann sprach Hans Frank als Führer der neuen 

RechtSfronr. Er sagte liberalistischen und marxistischen Ideen den Kampf an, er­
klärte, die Gerichtsorganisation müsse und werde gesäubert werden, io der J uden­
frage gebe es keine Diskussion. Doch goß er Öl auf mögliche Beunruhigungen von 

Richtern über die Absetzung von Richtern; 

»N~ch der S;;'ubcrung ~ber werden die Freiheit des Rechrsberu(s, besonders die Un~bhängig· 
keit des deutschen Richters. sichergcsteUt werden.«" 

Nachdem Frank Hakenkreuzfahnen geweiht hatte, erklang in der großen Halle des 
Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg das Horst-Wessel-Lied, gesungen 
von Juristen!) 

XIl. 

Dem äußeren Anschluß des DRB an den BNSDJ und die Deutsche Rechtsfrom 
folgte die Anpassung der inneren Strukturen des DRB und seiner Gliedvereine an 
nationalsozialistische Grundsätze. Entsprechend dem berei!S in Bad Brückenau er­

leilten Auftrag hatte das DRB-Präsidium neue Vorschriften ausgearbeitet, die das 
Führerprinzip und den Arierparagraphen in der Sarzung des DRB verankenen. Dies 
war die letzre Handlung der gewählten Vertreter des DRB. Von nun an würde der 

Führer des BNSDJ von oben bestimmen, wer die Justizjuristen zu führen hatte. Die 
neuen Vorschriften wurden anläßlich der Vertrererversammlung des DRB 3m 8. und 

9· Juli [933 in Nümberg bekannt gegeben)< 
Der Bekanntgabe folgte die Tat. AmtsgerichtSrat Kyser verlas in seiner Eigenschaft 

als Reichsfachgruppenleiter der Fachgruppe Richter und Staatsanwälte im Führer­
stab des BNSDJ die Namerr derjenigen Herren, die Hans Frank als Führer des 
BNSDJ zu Mitgliedern des Vorstandes und des Präsidiums des DRB bestimmt hatte. 
Kar! Linz wurde zum Vorsitzenden emannt. Der neue Vorstand wurde sodann dem 

Reichsfachgruppenleiter Kyser unterstellt; seine Mitglieder bildeten künftig unter 
Kyser »Unterstäbe« des Fiihrerstabes des BNSDJ.9! Die Selbständigkeit des DRB 
war endgültig dahin, die einstige Standesvertrerung der deutschen Richter und 

Staatsanwälte war Befehlsempfänger des Amtsgerichcsrats Kyser geworden. 

Derart in die Strukturen des BNSDJ eingepaßt, formulierte der DRB auch seine 

Ziele inhaltlich neu. Er begriff sich fortan nicht mehr als standesorientierte Inceres­

senvertretung der deutschen Richter und Staatsanwälte. Grundlage seiner Arbejt war 
jetzt eine auf der Vertretercagung in Nürnberg am 9. Juli 1933 gefaßtc Entschlie­
ßung, die auch dem Reichskanzler übermittelt wurde. Darin liest man unter :mde­
rem; 

9<' Musold ••. ~. 0, .I [0 f. 
9' Musold ••. a. 0 . .111. 

9.1 Musold,._ •. 0 . .11 I. 

91 Musold,._ >. O. ",. 
94 Ygl. linz, ZCi"pl~gel, DRiZ '9)), '17. 
91 Ygl. Org"""'~lion de. Deutschen Ricb,erbundc.J. Mitteilungen DRiZ '9H. ,61. 
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.. Der Deutsche Richt~rbund ... fühlt sich eins mit der großen Idee, die von dem Bund Na­
tionalsozialistischer Deut5cher Juristen getragen wird und bekennt sich leidenschaftlich zu dem 
von dem Führer dieses Bundes, Herrn Reichsjustizkommissar Dr. Frank. aufgebauten Arbeits­
programm. Der Deutliche Rlchlerbund siehe seine Hauptaufgabe und damit seine beste Sla,,­
desvertretung in der Mitwirkung des gesamten Richtenums an der Neugestaltung des deut­
schen Rechts und der deutschen Rechtsordnung, die in Zukunft von einem Reichsrichtenum 
gel ragen sein soU. Frei von Fe~seln. entsprechend dem germanischen Richterideal muß der 
Richter jeder Vergewerkschlftung oder Verf~chschaltung entzogen bleiben. Der DRB danke 
daher dem Volkskanzler für den >n Dr. Frank gerichteten Brief vom )0. M3; 1933 als organi­
satorische Bevollmächtigung des Bundes NJlion31sozialislischer Dcutlcher Juristen.,,'6 

Die im DRB organisierten Justizjuristen hatten also nur kurze Zeit gebraucht. na­
tionalsozialistisches Ideenguc und germanische Rechtsideale zur Grundlage ihrer 
Arbeit zu machen . Mln entdeckte beim DRB sogar Gemc!insamkeicen mit den Zielen 
des BNSDJ . ~Freudig~ würden sich die deutschen Richter hinter den Reichsjustiz­
kommissar stellen, erklärte Karl Linz, denn die deutschen Richter und Staatsanwälte 
hätten .. die Gewißheit. daß der DRB unter der führung des Herrn Reichsjustizkorn­
missars die Ziele erreichen wird, die er sich im [nteresse einer guten und geordneten 
Rechtspflege von jeher gesteckt haT." Deshalb würden die Richterbü~dler auch mit­
wirken beim Neubau des Rechts. Linz : »Und die deutschen Richter halten 
WOrt."j1 
Lioz versprach nicht ZU viel. Ein deutscher Richter, der besonders freudig und treu 
Wort hielt. war der Reichsgerichtsrat Erich Schultzc. Er machte sich in der Richter­
zeitung bereits im Oktober t 933 Gedanken über -Richter lind Staatsanwalt im Drit­
ten Reich«. Schon enrwarf er Strafrechtsnormen. Das Führerprinzip als tragende 
Sallie des neuen Staates mußte auch vom Strafrecht geschütze werden , Was ron mit 
dem Führer, der die »unverbrüchliche Treue« gegenüber der Gefolgschaft verletzt? 
Dr. Schultzes Enrwurf: "Wegen Führertreubruchs isc mit schwerer Strafe zu bele­
gen, wer das besondere Vertrauen, das durch Übertragung eines hohen Führeramtes 
im Staate oder in der NSDAP in ihn gesetzt ist, gröblich mißbraucht.«!! Schultze 
machte sich auch Gedanken um die Pönalisierung von »Rasseverrat - d. i. kurz 
gesagt die Vermischung eines Deutschen mit Angehörigen bestimmter vom Gesetz 
bezeichneter Rassen -, Rassegefährdung - d. i. der Verstoß gegen Gesetze zum 
Schutz der Rasse -, Verletzung der Rassenehre - d. i. der öffentliche und schamJose 
Verkehr mit Farbigen". Schultze sah wirklich klar, was kommen mußte: .,So ähnlich 
werden die Gesetze laUTen, die wir später anzuwenden haben.,,!'9 Es muß betont 
werden: diese Sätze finden sich bereits in der Deutschen fuchcerzeirung vom Okto­
ber 1933 . 
Übrigens steilte sich gerade auch Kul Linz, einst gewählter und jetzt ernanncer 
Vorsitzender des DRB schnell auf die neue Rolle des DRB und sein neues Selbst­
verständnis ein. Von nun an zeichnete er Proklamationen an die von ihm Geführten 
mit "Heil Hit/er! Linz. «''''' 

96 Zitiert be; linz, Zcicspil:g<l. DR.iZ '93), l5S . 
97 Linz. a. l. O . • S 8. 
~8 Scbulue. Richt.<r und S,,-:u.sanw.al, im Dnorn Reich . DRiZ '9)}, 178 r1. (180). 

E.ieh SchuJczc, J:>hrg.ng 1880, 1909 Gerichua ... es>or. "'4 L.ndgerichu .. " in Seu,hcn/OS .. '922 
Llndgerichudirduor 'n Borlin, «i, " Januor '9)3 Reich.gerichts ..... Spät'" braeh,e Ench Sebulrz< .. 
zum Senacspn.idenren ~m Reich.gerieh, ('9)7). 

99 Schuhzc. l . • . 0 .; von lnl<r.:l.S~ sind .uch d ie Au,rilhrungen von Schuhu wr _bedrohten Erbverfas· 
sung des deutschen Volkes- { •. I. O. 179); ferner I~<cn,w~rt di. Bemerkung"" ~u der .geliebte" 
schwan-weiß-roten F~n., die uns ,·ie, Joh .. 11IIg auf .Uon Fronten d~ Erd. voraulleuch""e" ( •.•. o . 
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)42 XIII. 

Auf diese Weise die Eingliederung in die neue Ordnung kundzutun, blicb nicht 
lange dlS Privileg des Vorsitzenden. Auch die Mitglieder des DRB sollten alsbald 
Gelegenheit erhalten, ihr Bekenutnis zur neuen Ordnung öffentlich unter Beweis zu 
stellen. Die Gelegenheit hierzu bot sich während des Deutschen Juristentages vom 
JO, September bis J. Oktober 1933 in Leipzig. Dieser Jurisrentag war organisiert als 
4. Reichstagung des BNSDJ.'ol Er stand unrer dem Mono: .. Durch Nationalsozia­
lismus dem Deutschen Volk das deutsche Recht.« Höhepunkt war eine Kundgebung 
auf dem Reichsgerichtsplatz am !. Oktober 19H; sie war ein Meilenstein auf dem 

Marsch der deutschen Juristen in das Dritte Reich. 
Die Kundgebung vom I. Oktober begann für die Juristen morgens um S Uhr 4 S mir 
der Befehlsausgabe für die Gauführer. Um 10 Uhr marschiencn die Kundgebungs­
teilnehmer am Augustaplacz auf. Gemeinsam bewegten sie sich dlnn, wieder mar­
schierend. durch ein Spalier von SA, SS und Studernen wm Reichsgericht. Als Hans 
Frank das Gerichrsgebäude betrat. kam ihm eine Abordnung von Richtern in Amts­
tracht entgegen. Reichsgerichtsvizepräsidem Oegg<O" langjähriger Sen~tspräsident 
und Vorsitzender des Reichs3fbeitsgerichts. begrüßte anstelle des erkrankten 
Reichsgenchtspräsidenren Bumke den Reichsjustizkommissar. In seiner Ansprache 
suchte er darzulegen, daß die Rechtsprechung des Reichsgerichts im Grunde schon 
immer erstrebt habe, was auch die nationale Erhebung unter der Fahne des großen 
Führers ersuebe. Besonders das Reichsarbeitsgericht sei immer bemühe gewesen, in 
seiner Betonung des Gedankens der Betriebsgemeinschaft der Idee der Volksge­
meinschaft Rechnung zu tragen. '0) Oegg schloß: 

.Wir stehen vor Ihnen. Herr Minister. in der Tracht unseres Amles und werden, wenn Sie 
g~SLallcn, in dieser Amutrachr mit Ihnen hinaustreten vor die TOfe des Reichsgerichts, um auch 
der Öffentlichkeit sinnfällig zu zeigen, daß d:lS Reichsgericht rückh.Jdos zur nation31en Erhe­
bung, zur n3tjonalen Rechtserhebung sich bekennt. - Möge, das ist unser aller Wunsch, die 
Rechtsprechung des Reichsgerichts für ihren Tcil d.uu beitragen. dem deutschen Volk das 
deutsche Recht ;zu sch:tffen und zu erhalten: zum Heile für d:lS deutsche Volk, zum Segen fü r 
unser ganzes deutsches Vaterland!. ," 

Nach kurzen Dankeswonen Franks trat die Gesellschaft auf die Freitreppe des 
Reichsgerichts hinaus. Fr.lnk blickte auf 20000 Juristen'o, herab, die vor ihm ange-

101 D:>.s ProgfmIm der Ver.nst.)tung ist abgedruckt in DJUZ '93), .6, f. Klargestellt«i. dlll der L"ipzlger 
Juris!enug keine V":rnstlltung der Vereinigung -Der Deu<Scne Juris.cnu.g. war. Der VOn dieser Ver­
einigung für '9J\ gephnte )7. Deul5,he Jumtent>.g soU.e uf5prun!;lich vom, •. bIS 14. Sep.ember '9JJ 
in München "urlinden. wurde von der S.:indigen O<pu'a[lon d .. Deutsche" Juristenllges .ber = '9. 
April '9H .bgesag •. D:UllCh «ell.e die Vcrcinigung ihre T~tigkeit praktL.ch .in. ,ie \VIlrde '9)7 durch 
G~etz aulgdost. Der .\7. DeulScheJurutcntl.g fatld erst '949 In Köln mrt. N.u:.tres bei Göppinger, Die 
Verfolgung der Juristen jüdischer Abmmmun~ durch den NationalsozWi,mu., '96), p 1.; Hunden 
J,ilia DeutsChe. Rechtsleben. Fe.rschriI. zum Hunderjährigen BeSlehen des Deutsclun Juristenuge, 
,860"960. '960• l.l· 

'O! Friedrich W,lheim Eugen Philipp Oegg, geboren ,870 in Lohr = Main, ,89' Eintri .. in die bayeri,ehe 
Justiz, ,898 IlJ. Stl.;lUOJIwll,. ,899 Am,-,riehtor. '9°1 11. S .. , t1an ",J.l,. 19<'4 L:1lldgerichtsrlt, '9" 
Oberlande'gor;ch .. " .... '9') Reichsgeric.htsr>l. '92\ S"n.auprösident, VOr<i ... "nder des Reichsarbeitsge· 
richu. 

to) Mon k~ im Lieh .. dieser .uthentischen Interp"' .... ioll der Rechtsprechung d.< Reichsarbeitsgerichts, 
W2.$ 0"0 K:!hn·Freund (sp.'" Sir Ono Kilin-Freund) übu .0 .... soziale IJe,] d., Reichs>rbeiuge· 
riehts. und dessen A{{init:i, zum FlSchismus '932 geschrieben hOl (wieder lbgedruck, in: R.mrn 
(Hrsg.), Arbe;tsrech, und Pol;tik. QueUentute '9t9 bi.s 19)), NeulIlied '966, '4911.). 

IO~ Vgl. zum ganz"" den Tagunglberieh, in DJUZ '9)), ,67 Ir. ('7" 1.). 
'0\ Zohlenlng,be naeh Fr:ltlk. Erwiderung tuf die Be-griißungsampr:lcne \'on Oegg, DRiZ 19JJ, '71. 

Fr:1llk: • Noch niemals waren 10000 Juriston vernmmclt. um ~in Bek~nntnis zum Rcchtssu.u .bzu!e· 
gen .• Heub.r. Reichsgesch,:iesiuhrer d .. BNSDJ, spricht vOn t1 000 T.iln~hmern des jurisICmlgs in 
~ipz'g, vgl. l .•. O. (No,e 60) '56\. Ein'ge Zohlen zu BNSDJ und Deutsch. Rechtsfron" Der BNSDJ 
\'ereln'. nich, nur d,. Richter und S., .. ",."w.),e, sondern luch die Rcch",U\",.I,C. Nouu, R",ht.<pflc· 
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trecen waren. Er hielt eine Rede zum Thema »Ideengut der Nationalsozialisrischen 
RevolUlion und Deutsche Rechtsgestaltung. '0&, die er mit den Wonen einleitete 

.. Deutsche Juristen! Heil~ Heil! .. Zum Schluß seiner Ausführungen erklärte er, die 

Nationalsozialisten würden sich »beugen ... nur dem ewigen Gott, aber sonst nie­

mand auf der Welt •. Und : • Wir wissen, daß unser Führer unser Gouesstreiter ist. In 

diesem Gottesgericht, dem sich das deutsche Volk umerwirft in Demut vor dem 

Ewigen. ist er unser Streiter und dieses Gottesgericht mag entscheiden, ob der Weg 

Adolf Hit!ers der richtige war .• Dann wünschte er dem Reichsgericht, »daß der 

Nationalsozialismus in ihm für alle Zeiten die Richtschnur der Emscheidung nach 

Recht und Gewissen sei.~ Schließlich erklomm Frank den Gipfel. Er sprach: 

.Deutsche Juristen, ich fordere Sie auf, m:t mir einzustimmen: Wir schwören beim ewigen 
Herrgou, wir schwören bei dem GeisIe unserer Tot~n, wir schwören bei all denen, die das 
Opfer eincr volksfremden Justiz ~inmll geworden sind, wir schwören bei der Seele des deut· 
schen Volkcs, daß wir unserem Führer ~u( seinem Wege als deutsche Jurislen folgen wollen bis 
~ dlS Ende unserer Tage .• 

Dies schworen die vor dem Gebäude angetretenen deutschen Juristen. 

Sodann Frank: 

»kh danke Ihnen. Unser Führer. das deulsche Volk, das deutsche Recht n3ch inn~n und das 
deutsche Recht in die Welt hinein ein dreifache5 Sieg-He;!! .. 

Die Menge rie! ein. 

Der Schwur der deutschen Juristen vor dem Reichsgericht ist im Bilde festgehahen 

und kann auf dem Titelblatt des Okwberheftes der Deu[$chen Richterzeirung [93.3 
besichtigt werden. '0' Im Hintergrund sieht man das Gebäude des Reichsgerichts. 

Über seinem Pon:il prangt ein Spruchband mit dem Motto des Leipziger ]unsten­

tages »Durch Nationalsozialismus dem deutschen Volk da.<; deutsche Recht« . Auf 

der Treppe des Gerichts erkenne man Hakenkreuzf~hnen und viele Personen. Der 

Platz vor dem Gericht ise voll Menschen. Alle, die da vor dem Gericht sechen, recken 

den rechten Arm in die Höhe. Es ist der Moment, in dem Frank den Juristen den 

feierlichen Treueschwur auf den Führer abnimmt. Bildunterschrift: .Der Rütli­

Schwur vor dem Höchsten Gerichtshof •. 

x/v. 

So eindrucksvoll die deu[$chen Juristen sich auch dem Führer verschworen haben 
mochten, so treu die Führer des Richterbundes auch im Sinne des Nationalsozialis­

mus zu wirken bestrebt waren: für den DRB bedeutete leipzig nicht den Anfang 
einer neuen Epoche, sondern den Anfang vom schnellen Ende. 

Am Rande des JuristemJ.ges trat auch die Verrreterversammlung des DRB zusam­
men. Der Vorsitzende Linz nutzee die Gelegenheit, um erneue die Bereitschaft der 

deutschen Richter zur Mitarbeit bei der Erneuerung des Rechts im Sinne des Natio-

ger, Hoch,ehullchru und Wirtsch>fujurillcn unter 5~in<r Führung. Heuber .•.•. O . (Nm. 60) 1 \6), 
g,bt (19lS) die Zohl d .. BNSDJ·Mi[~lied<f mit _.,ber 80 cO"· :rn. d,,,on ,,~ )S~ Richte, und S=t5~n' 
",.!te. Die Deutsche Rochufront InsgeSll1lt umf.ßte nach Heub<r .n>hezu '4°000- Milglicder 
(3.. a. 0 .); dann waren neben den im BNSDJ o",.,nisicrten Jurisrcn .uch die Sochvcrstöndigen. Zw,ngs' 
v<.-wall". Gcricl",voIl2i~her. F.-irden.<,icl"u. Ruhub<istinde, DolmetScher und Buchpnlfer ~usam· 
mengeschlossen. 

106 Frmk, DRiZ 19J). '71 (f. ('7l). 
107 DRiZ t9H, l6\, w.ilere AbbIldungen von F,,,,,k, Ansprache a.'. O .• 66 sowie BildnUs. der Führer 

des BNSDJ 1. ' . O . 166, '67 (don Am,sgcnchtsrat Kr"'), 
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344 naJsoziaJismus zu bekunden. Linz bewies, daß er sich des nalionalsozialistischen 
Vokabulars schon rechl sicher und flüssig zu bedienen wußte: 

-Hohe Verehrung. lbcr auch unverhnichlichc Treue schlingen ein unautlösliches Band :;:wi· 
5chen dem, der die Geschicke des deutschen Volkes leircl. seinem Führer. und den deuuchen 
Richtern . Eng um ihn geschart. wie der Hcerb~nn um seinen Herwg. werden wir im Kampfe 
ihm zur Seire ste.hen und das Schlachtfeld e.ntweder nIe oder ersr dann verlassen, wenn der Sieg 
errungen ist : die Rertung des deutschen Volkes." , •• 

Solche formelhafren Treueschwüre waren jedoch für den Fonbestand des DM 
schon in den Augenblick nutzlos. in dem sie abgegeben wurden. Für Hans Frank 
war die Auflösung des DRB beschlossene Sache. Unklarheit bestand nur noch wegen 
des Zeitpunkles. Linz unternahm einen letl.ten Versuch, das Unvermeidliche wenig­
stens zeitlich zu verzögern; er setzte sich für einen späten Termin ein. Sein Argu­
ment: erst müsse das Zusammengehörigkeitsgefühl, das im DRB vorhanden sei, auch 
im BNSDj gewachsen sein. bevor dieser an die Seelle des DRB trere.'''' Andere 
Richrer wolleen jedoch solange nicht mehr wanen. Wieder preschlen die Preußen 
vor. Sie brachten in der Venreterversammlung des DRB vom 4. Oktober 1933 das 
Problem der Auflösung der Richtervereioe und des Richterbundes zur Sprache. Als 
Ergebnis der Diskussion konnte Linz festhalten, »daß die allgemeine Meinung für 
Auflösung sei, daß für die meisten Vereine aber eine Frist erforderlich sei, innerhalb 
deren sie die Abwicklung der Geschäfte zu vollziehen hätten. Die Bestimmung des 
Termins. der für alle Vereine der gleiche sein solle, liege bei der Leitung des 
BNSD].«"o Per DRB hatte d3mit seine Auflösung beschlossen. 
Der ReichsfachgTuppenleiter. Arntsgerichtsrat Kyser. nahm das gem zu Kenntnis. 
Er stimmte der Auffassung zu, die Auflösung der Vereine und des Richterbundes 
sollten zum selben Termin erfolgen. Der I. April 1934 erscheine ihm zu weit ge­
steckt. Der Juristentag habe erwiesen, daß der BNSDj "absolU[ fest org3nisien« sei. 
jetzt könne die fachliche und sachliche Arbeit b~ginnen. Man möge sich auf eine 
rasche Auflösung zum J I. Dezember t933 einrichten. Im übrigen bleibe die Deut­
sche Richterzeirung als Blatt der Fachgruppe Richter und StJ.atsanwälte im BNSDJ 
erhalten." , 
Linz dankte wegen der Zusage zum Fortbestehen der Richterzeitung. Er pries un­
geachtet seiner eben noch geäußerten Zweifel 'Im hinreichenden Zusammengehörig­
keitsgefühl der Mitglieder des BNSDJ diesen als ~vollen Ersat7." für den Zusammen­
haie an, den der DRB den Richtern gegeben habe. Die deutschen Richter stünden 
jetzt sogar besser da. da in Frank den Richtem ein Führer erwachsen sei, der .gerade 
für die Richeer ein Herz« habe. Die Richter könnten beruhigr in die Zukunft sehen, 
denn: "Im BNSDJ sind wir gut geborgen .« Dann folgte zum Schluß die wieder ganz 
im Vobbular der Bewegung gehaltene Treuebekundung : 

"Wir woUen für alle Zukunft hinaufblicken zu dem Führer unseres Volkes. Ihm geloben wir 
Treue his zum Ende. Wir stehen mil allem. was wir haben. mit aUen Krlften zu seiner Verfi.i· 
gung. Unser allverehner Herr Reichslun:;:l~r Adol( Hitler Si~g Heil! Sieg Heil! Sieg 
Heil!.'" 

108 Linz. Zciupicgel. DR.i.Z '9H. '?}. 
109 Linz. 3 . a. O . 19} . 

110 Linz. 1. , . O . 29). 

111 Vgl. linz. Zeitspiegd, DR.iZ '9H. "4. 

"i linz • •. ,. O. '94 . 
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xv. 

Die Leitung des BNSDJ setzte den 31. Dezember, 933 als das Dacum der Auflösung 
des DRB und der ihm angeschlossenen Vereine fese'" Amtsgerichtsrat Kyser wurde 

zum Liquidator sämtlicher Richtervereine im Reichsgebiet bestellt.'" 

Der DRB schrirr. wie ihm geheißen, zur satzungsmäßigen Auflösung zum 31. De­
zember 19>3. Am 15· Dezember [933 wurden im Richterheim zu Fischbachau in 
Oberbayern die entsprechenden Beschlüsse einstimmig gelaßt. Am Abend des 15. 
Dezember beendete eine ~feierlichc Schlußsitzung .. "I die Tätigkeit des DRB. Alle 

waren da, Frank. der Reichsjustizkommissar, der die deutschen Richter und Staats­

anwälte in kürzester Frist in seiner Organisation gleichgeschaltet hatte, die sich als 
"Spezialuuppe des Führers,,'" verstand; Kyser, sein Gehilfe, Liquidator der Rich­

tervereine und Führer der Richter und Staatsanwälte im BNSDJ; schließlich Kar! 
Linz, erSt gewählter, dann ernannter Vorsitzender des sich auflösenden DRB. der 
immer mehr in die Rolle des Mohren hineingewachsen war. Doch bevor Linz ging, 

blickte er noch einmal -zurück auf die fast 25 Jahre, die der DRB bestanden hatte. 
Seine Schlußansprache in Fischbachau klingt so. als ob er in der Arbeit im BNSDJ im 
Grunde nur die Fonsetzung dessen gesehen hat. was der DRB schon in der für die 

deutschen Richter und Staatsanwälte so widerwärtigen Zeit der Republik von Wei­
mar erstrebt hatte . 

.. Drei Punkle sind es," so führte Linz ~\lS, "auf die \Vir Richter eigenweh stolz sein dürfen . Das 
ist zunächst das Verh3..iten der sächsischen Rich[crvereine wahrend der Zeignerregierung. "7 Die 
sächsischen Rich [er waren stets sta1lurhaltend gesinnt und haben alles d.lr:lfl gesetzt, den Suat 
nicht zu Sch~den kommen zu l:J..Ssen. Zumurungen jeder An sind geslellc worden. Aber der 
sächsische Rich[erstand hat sie einhellig und einmütig, aber auch stark zus~mcns[ehcnd, 

II J Vgl. Linz, Zc,upiegel, DRiZ I?H, j I S. 
I I 4 Minetlung~n, DRiZ 19 J J, ) 1 S. 
" 1 Schmid" Tagungsbai.:h" DRiZ 1934, ,6. 
J.6 Heuber,~. a. O. (No,e 6~) 116f. 
1 I} Erich Ztigner. 18&6-1949, SoUaldemokrat. S3chsischcr J""ti~minincr '921"). Wurde am 11. März 

'9') mü den Stimmen der KPD zum s'chsischen Minis,uprasidenten gew2hk N1hm am 10. Oktober 
'9') zwei KPD-Mini".r i" seine Regierung lUf. Zeigncrs Kabinett fiel tun 18. Oklob~r '9') der 
Reichsexekution gtg,n Sachsen zum Opf~r (vgl. Hork.nb.eh, D:u Deuuche Reich Von '918 bis heu'e, 
Berl;" '9)0, '77. ,81). Zur RoUe der Ricn,et in der ACt:I Zcigner in S"h'en scnreibl e.rI von Fnscning 
in seiner t, J6 cTschicnen.n Freibu'ßer Di ... ,,,,,;on S. 80 (.: . 
.. Unter b=ndc .. schwierigen Vcrh;,Jtnu«n hanen die Rlc.l"er in Sachsen w:.nrcnd der soti:ili,ti,chen 
Regierung von Zeignu in d~n Jahren 1922 und 192J zu leiden. Dieser führte eine rein s02i.>lisri<che 
P~rsonalpoli,ik ein und beton,e dies ,elbst mit den Worten: Die sozi,li,t;sche R~erung ... erde einen 
Druck .uf den M.gen der Rich,er ,usüben. d",n müsse sich mancher fuchter überlegen. ob er es stincr 
Familie gcgenuber ",rlntworten könne, Gtgncrder R.epublik zu sein . In bevor~ugte Stellen tÜckteo nur 
Mitglied"r d .. republikanischen Richterbundes, die sich n.eh Zeigners Wonen eI .. tis<h den T.gesfor. 
d.rungen >ngep.ß, h'"en. SozialistISche Anw:ilte wurden lU L2I\dgc-nchl$prasiden~n em3Jln'. Trotz 
di.,er M>.llnahmen ""d personlichm Versprechungen von Voneilen, erreicht. der Mini.cer nicht, d>.ll 
die s'ehsi,<hen Richter ihm zu Willeo waren. Ocr Verein ,:;ehs .. ch.r Rich,er und S{"'l$1nw~l'e lehnte 
jede ZuununeMrbci, mit ihm ob, crkJ,rtc sein VO'ßehen .tls verf:u.ung.",;drig und ",,,"d .. sich .n den 
deuuchen Rich,erbund. Auf dem Venr .. cru.g ia B.mbcrg VOn '9') wurden die V.rh.lmi"e in Sac.luen 
eingehend erönen und folgend. En"coliellung geilSt: Du V crtrtterug des deutschen Rich«rbundes in 
BlIYlberg haI mit ,iefem Bed..uern und sehwer.r Beso'ßnis d.\·on Kennws genommen, daß im Frei­
st>.ate S~c.lucn die Un.bhangigkcil der Richter d.durch in Frage gmeU, wird, d>.ll die Emennong von 
Richtern und s ... ts:tnwa:lt.n und die Besetzung der Disziplinorbmmem n.ch politischen Gesichts· 
punkten erfolg,. Hierin liegt eine schwere GeWudung d .. deuIS.:hen R.cchtslchens. Der VcrtretertJg 
forden de<halb, daß der GeSCtzcworschnft 'n § J GVG unetng .. chdnk, Gd,ung vcrscha/ft wird. Mit 
dem Snm: Zejgne" besse"en sich die V"hiiltn;<Se. Z~ignff selb" erhid, wegt., Btstech'Iflg J Jahre 
GefängnIs. Als ma/mildernd wurde seine Abhlngigkci, von dcr soz;lldemokratischen Pan ei berück· 
sichtigt . Mi, Rochr konnte de. letzte Vorsitzende d .. d~ulSchen Richterbundes bei de!!.<en Auflö,ung im 
J.hre I?JJ erklaren: \'(Iir konnen slOlz sein .ul das Verhalten des ,:lch,ischcn Richtervueins unter d .. 
Regierung von Zeign<r. der ,amtliche 11I lh.n gu,ellt< Forderungen zutÜc.kgcwicsen und Jt:L1uerh.l<end 
gewirkt h.l.- Zu uigner und seiner P.rsonalpo),tik.w heutiger Sich, vgl. Bi~r Schulz. 1 .•. O . (Note 
'9) 1S6 H. 
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zurückgewiesen. Als Zwei"s möchle ich folgendes lnführen : Wir deutschen Richrer haben seit 
1919 ne\.S und scändig in der Presse, in den Parlamenlcn und auch von den Regierungen gehöre, 
die R~chtsprechung müsse sich unbedingl so einstellen, daß sie die polilisehe Ansic.hc der 
Mehrheir, die manristische Ansicht, in die Rechtsprechung einführe. D,s bbcn wir abgclehnr 
und wir h2ben uns 15 Jahre b.ng gegen diese Zumutung gewehn . ... Vor 1Iien Di;"}gen haben 
wir es erreich I. daß ",jr gerade infolge unseres Zusammenschlusses und unseres Zus~men­
haltens die Rechtsprechung rein gehahen und sie nicht zur DIrne polilischer Vtrirrungen 
gemacht hlben . Gewiß, ich muß eS ;zugeben, einzelne sind schwlch geworden. W~nn ich es am 
Rlnde eTWahne, so sagl cl:1S genug. Wir haben uns stets dagegen gewehrt. daß diese Kollegen 
uns"re KoUegen sein solllen. Wir haben sie stets wruckgewiesen.'" Das SchlimmsIe, was wir 
an ihnen auszusetzen hauen, war, d~ß es nicht eine politische Verirrung Wlr, ... sondern dlß 
d2.S ein Ch3ral<.terfehler WH .... Und ich darf noch folgendes erwähnen: ich glaube. daß wir 
deutschen Richca für uns in Anspruch nehmen kannen, daß un5l!r ganzer Stand inlakl gehlie­
hen ist ... . Wir Riehler sind der einZIge SI3nd, der seinen Schild blank gehahen IUI und ich 
glaube, daß d~s ein Ehrenschild für den deutschen Richter ist.-'" 

Nach diesen die Justizkritiker der Weimarer Zeit nachträglich best;itigenden Aus­
führungen nahm Reichsjustizkommiss .. r Hans Frank das WOrt. Er bekannte sich als 
»fanatischer Verfechter der menschlichen, beruflichen und im weiteren Sinne der 

weltanschaulichen und geisresgeschichtlichen Belange der deutschen Richter und 
Staatsanwälte« und versprach, ~einen absolut edel geschliffenen Juristenstand des 3. 
Reiches zu schaffen.« "0 Die Festversammlung nahm es mit "begeistertem Beifall« 
auf.''' 

XVI . 

Die Deutsche Richterzeirung erschien im Dezember 19B zum lerzten Mal in der 
Herausgeberschafr des DRB . Der bisherige Schrifrleiter, Reichsgerichtsrat Orto 
Schwarz, konnte den Verlust seines Postens verschmerzen. Seine Artikel über die 

nationale Erhebung und deren Auswirkungen auf das Recht'" hanen ihn würdig 

gemacht für die Aufnahme in die von Hans Frank soeben aus der Taufe gehobene 
»Akademie für Deutsches Rechk Er durfee sich damit neben Männern wie Reichs­

gerichtspräsident Bumke, Staatssekretär Freisler, Präsident des preußischen Justiz­

prüfungsamtes Palandc, den Professoren Carl Schmitt, Koellreuter, Heinrich Lange, 

Kohlrausch, Heinrich Miueis ete. zur juristischen Elile des Dritten Reiches zäh­

len . '" 
Der alee Vorsitzende Linz verabschiedete sich im Dezemberheft der Riehterzeirung 

von den Mitgliedern. Sein Rückblick ;luf die vergangenen 25 Jahre des Riehterbundes 
endeIe in Sälzen, die glauben lassen, Linz habe das Verschwinden seines Bundes 

verwunden: 

.Der Richterbund und die Richtervereine schließen ihre Pfonen, der BNSDJ tut die seinen auf. 
Trelcn wir ~lle geschlossen in sie ein. schaHen wir uns don.., W3.S wir hier lufgeben, den 
Zusammenhalt und die Zusammenarbeit lller deutschen Richler zum Wohle des deucsehen 
Volkes!.'" 

"S Erneute An<pidung ~uf den Republikanischen Richt.:rbund, den der DRß ,telS bekimpft h.t. 
1'9 Linz zitiert ".ch Schmidt l. a. 0. 
110 Frank zitien nleh Sdunid, ~ .... 0. 
I' I Schmidl l. a. 0, 
llJ SChWlTZ publizime folgende Au(,:i\Zc in dcr D~uuchen fuch.crzcitung des Jahrgang< 19H ' Du Er­

m~chcigungsg.s.IZ, DRiZ '9}}, 981. ; D .. ""hes Rech" DRiZ 19H, 1191. ; landgt"3i, werde hart!. 
DRiZ J9)}. 19J H.; ltenliss.>.oce des Rccbu. ORiZ 19)) ... 61., ,ämc!iche mit pro-nation.Usozi:a.li'li­
.eh .. Tendenz. 

1l} MitglicdcM.,,&,ben bel Hans·R.uner l'ichinot. Die Akademie liir Oeuuch .. Rech., Diss. Kid 19~" 
'1 6 ({. 

114 lin7.. Dem D,ul!chcn Rieh'C1"bunde zum Gedächtnis. ORiZ 19H, JH ff. 
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Mit dem Eintritt in die Pfonen des BNSDJ erlosch Linz' Amt als Vorsitzender des 

DRB. Ein lobender Artikel in der Richterzeitung gedachte seiner Persönlichkeit und 

Arbeit. Bis zuletzt sei Linz ein vorbildlicher Führer gewesen. Daß er der NSDAP 

nicht beigetreten sei, habe nichts mit Ablehnung der neuen Bewegung zu tun, son­

dern mit Charakterstärke. Lil1z wolle l1icht zu denen gerechnet werden, »die viel­

leicht erst nach dem 30. Januar 19B eine neue Gesinnung entdeckten ... Linz' Ab­

gang sei kein Abschied für immer, ~denn wir finden uns wieder im BNSDJ ... und 
unser alter Führer wird unter Ul1S sein.~ "! 

Linz tral zurück ins Glied. Bis zu seiner Pensionierung als Senatspräsident am 

Reichsgericht im Jahre 1937 dürfte er noch unter den jetzt im BNSDJ organisierten 

Juristen gewesen sein. Jedenfalls gehöne er zu denen, die Hans Frank durch Beru­

fung in die »Akademie für Deutsches Recht~ ,,' für würdig befand, dem deutschen 

Volk durch N,uionalsozialismus das deutsche Recht zu schaffen. 

XVI!. 

Der Trauer des Abschieds und dem freudigen Betrübtsein über das Ende des Deut­

schen Richterbundes 24 Jahre und )64 Tage nach seiner Gründung folgte das Sal)'r­

spiel auf dem Fuße. 

Die letzte offizielle Mitteilung, die der DRB in der Richterzeitung seinen Mitglie­

dern zugehen ließ. meldete, daß der DRB mit der Versicherungsgesellschaft Allianz 

und Stuttganer Verein einen »Empfehlungsvenrag wegen Reisegepäckversicherung« 

geschlossen habe. Mitglieder des DRB erhiehen 20% Rabatt ~uf die jeweilig gültigen 

Prämiem~rife. Nach »§ 5 dieses Vertrages bleibt diese Vergünstigung für die einzel­

nen Versicherten ohne Rücksicht auf ... das Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem 

Deutschen Richterbund für die ganze Dauer des einzelnen Versicherungsvenrages in 

Kraft.« "7 Damit war bei verständiger rechtlicher Würdigung k.1~rgestellt: die Auflö­

sung des Richterbundes würde den Genuß der 20% Ermäßigung auf die jeweils 

gültigen Prämicmarife auch künflig nicht hindern. - Wie hatte noch 19)2 ein gewis­

ser Peter Panter alias 19naz Wrobel"B alias Kurt Tucholsky gesagt? .Um mich herum 

spüre ich ein leises Wandern. Sie :üscen zur Reise ins Oriere Reich.~"~ 

Am erschwinglichen Versicherungsschuez für das Gepäck so!!te die Reise der Justiz 
nicht scheitern. 

I2S N,uck (Amtsgencbtspr:lSldem in Chomn1fz). Sc"'tspro'iident linz zum Abschied. DRiZ '93), }>6 . 
• ,6 V gl. P;c.hinor. 3. l. O .• 61. 
127 Vcrsichcrungsvem'~e. Mincilungen. DRiZ '~)J, 149. 
! ,8 Zur AuseinmderselZung des Deunchen Richterbund .. mit Ign:lZ Wrobd vgJ. Hcltner. ZOltspicgel. 

DRiZ \9)0. J!~ I. 
11? Peler P,nrcr. Schn!p,.1. D .. Wol,buhne \931. 4. Hof<. (41. 
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